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Die Gothaer Kraftfahrtversicherung
fiir iiberwiegend privat genutzte Fahrzeuge
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Hinweis:
Inhalte, die aufgrund der Änderung des Versicherungsver-tragsgesetzes ab dem 01.01.2009 unwirksam geworden sind, wurden unkenntlich gemacht (geschwärzt).


Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die

Allgemeinen Bedingungen fiir die Kraftfahrtversicherung (AKB-Privat) sowie die
Tarifbestimmungen fiir die Kraftfahrtversicherung (TB-Privat).

Die Kraftfahrtversicherung kann folgende Versicherungsarten umfassen:

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung,
e Fahrzeugversicherung,
Kraftfahrtunfallversicherung,

Schutzbriefversicherung.

Der mit lhnen vereinbarte Versicherungsschutz ist im Versicherungsschein festgelegt.
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Was Sie iiber Ihre Kraftfahrtversicherung wissen sollten.

Was leistet Ihre Kraftfahrt-
versicherung?

Wer ist versichert?

Wann beginnt der
Versicherungsschutz?

Was miissen Sie u.a. fiir lhren
Versicherungsschutz tun?

Wie lange lduft Ihr Vertrag?

Was miissen Sie im Schadenfall
besonders beachten?

Was kénnen Sie zur Erhaltung
des Schadenfreiheitsrabattes
tun?

Welchen Versicherungsschutz
bietet die sog. ,,Griine
Versicherungskarte*?

Die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung bietet lhnen Schutz bei Schadenersatzanspriichen, die gegen Sie

erhoben werden, wenn durch den Gebrauch lhres Fahrzeuges Personen-, Sach- oder Vermégensschdden ent-
stehen. (Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt B der nachfolgenden Versicherungsbedin-

gungen.)

Die folgend beschriebene Fahrzeugversicherung, Kraftfahrtunfallversicherung und Schutzbriefversicherung
besteht jeweils nur dann, wenn sie gesondert beantragt und auf Ihrem Versicherungsschein beurkundet ist.

Die Fahrzeugversicherung umfasst Schaden an Ihrem eigenen Fahrzeug. Sie haben die Moglichkeit, eine
Voll- oder Teilkaskoversicherung abzuschlieen. Bei der Vollkaskoversicherung ist der Versicherungsschutz
umfangreicher als bei der Teilkaskoversicherung. (Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt C
der nachfolgenden Versicherungsbedingungen.)

Die Kraftfahrtunfallversicherung bezieht sich auf Unfdlle beim Gebrauch Ihres Kraftfahrzeuges. Bei Tod oder
Invaliditat durch Unfall mit dem versicherten Fahrzeug wird die Todesfallsumme fallig bzw. die Invaliditats-
summe nach dem Grad der Invaliditat. (Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt D der nach-
folgenden Versicherungsbedingungen.)

Die Schutzbriefversicherung bietet Entschadigung in Geld oder erbringt Serviceleistungen bei Panne, Unfall,
Diebstahl, Totalschaden, Fahrerausfall, Kinderriickholung oder Krankenbesuch. (Weitere Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte dem Abschnitt E der nachfolgenden Versicherungsbedingungen.)

® Der Versicherungsnehmer,

e der Halter,

® der Eigentlimer des Kraftfahrzeugs,

® der Fahrer.

Der Versicherungsschutz beginnt grundsétzlich mit Einlosung des Versicherungsscheines durch Zahlung des
Beitrages. Weil Sie |hr Fahrzeug schon vom Tage der Zulassung an benutzen wollen, erhalten Sie von uns
bereits mit der Aushdndigung der Versicherungsbestatigung, die Sie fiir die Zulassung lhres Fahrzeuges bei
der Zulassungsstelle vorlegen miissen, vorlaufigen Versicherungsschutz. Diese Versicherungsbestatigung gilt
aber nur fiir die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und, wenn nicht abbedungen, fiir die Schutzbriefversi-
cherung als Zusage einer vorldufigen Deckung. Wenn Sie vor der Beitragszahlung auch in der Fahrzeug- oder
Kraftfahrtunfallversicherung vorldufigen Versicherungsschutz wiinschen, muss das besonders vereinbart und
schriftlich im Antrag vermerkt werden.

® Denken Sie daran, alle Beitragsrechnungen fristgerecht zu begleichen, damit Sie Ihren Versicherungs-
schutz nicht gefdhrden.

® Benutzen Sie lhr Fahrzeug nur in verkehrssicherem Zustand.

® Fahren Sie nur, wenn Sie einen Fiihrerschein haben; tiberlassen Sie Ihr Fahrzeug auch niemandem, der
nicht tiber eine entsprechende Fahrerlaubnis verfiigt.

® Fahren Sie nicht nach Einnahme von Medikamenten, Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln.

Die Vertragsdauer ergibt sich aus dem Versicherungsschein. Der Vertrag verldangert sich jeweils um ein Jahr,
sofern er nicht spatestens einen Monat vor Ablauf schriftlich gekiindigt wird.

® Seien Sie uns bei der Aufklarung des Unfallhergangs behilflich und notieren Sie sich bitte die Namen von
Zeugen.

® Halten Sie die Schadenhohe so gering wie moglich.

® Fertigen Sie bitte eine Skizze von der Unfallstelle an.

® Rufen Sie bei Unfdllen mit Personenschaden die Polizei.

® Benachrichtigen Sie uns unverziiglich. Wir sind tiber unser Servicetelefon 0180 3 308308 tédglich
24 Stunden fiir Sie erreichbar und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Jeder Schadenaufwand in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- oder Vollkaskoversicherung beeintrachtigt grund-
satzlich die Rabattklasse lhres Vertrages. In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung konnen Sie aber zur
Erhaltung Ihres Schadenfreiheitsrabattes die Entschadigungsleistung zuriickzahlen. Wir informieren Sie bei
Schdden bis 1.000 EUR tber die Moglichkeit der Riickzahlung unserer Aufwendungen. In der Vollkaskoversi-
cherung empfiehlt es sich, vor der Meldung des Schadens gemeinsam mit uns zu kldren, wie sich die Inan-
spruchnahme unserer Leistungen auf Ihren Beitrag auswirken wiirde.

Mit Aushandigung der ,,Internationalen Versicherungskarte fiir Kraftverkehr, der sogenannten Griinen Karte,
besteht Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsschutz fiir diejenigen Lander, die in der Landerleiste der
Griinen Karte aufgefiihrt und nicht gestrichen sind.



Ansprechpartner/
Aufsichtsbehdrde

Geschiftstatigkeit

Der Versicherungsvertrag wird, wie kaum ein anderer Vertrag, von Vertrauen gepragt. Gegenseitige Informa-
tionen tragen dazu bei, das Vertrauen zu erhalten und Stérungen des Versicherungsschutzes zu vermeiden.
Unser Wunsch ist es, zu einer langjahrigen und guten Partnerschaft zu kommen. Sollten Sie Fragen haben
oder sollte Ihnen etwas nicht zusagen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir sind fiir Sie da.

Sie kénnen jederzeit wiahrend der Vertragslaufzeit wieder die Vertragsbestimmungen (Zweitschrift vom Versi-
cherungsschein) und die Allgemeinen Bedingungen fiir die Kraftfahrtversicherung von uns erhalten.

Sollten Sie im Zusammenhang mit lhrem Versicherungsvertrag, lhrem Versicherungsschutz oder auch
unserer Beratung und Betreuung Fragen, Wiinsche, Bedenken oder Beschwerden haben, so konnen Sie
sich jederzeit vertrauensvoll an lhren Betreuer, unsere Aufienstellen oder die Hauptverwaltung wenden.
Fiir Mitglieder der Gothaer Versicherungsbank VVaG steht in allen Beschwerdefdllen unser Beauftragter
fir die Anliegen der Mitglieder, Arnoldiplatz 1, 50598 Koln, zur Verfiigung.

Generell steht Ihnen die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, als zustandige Aufsichtsbehérde in Beschwerdefallen zur Verfiigung.

Dariiber hinaus ist unser Unternehmen Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V., Kronenstr. 13,
10117 Berlin. Sie haben somit die Moglichkeit das kostenlose, aufiergerichtliche Streitschlichtungsverfahren
in Anspruch zu nehmen.

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG ist durch Erlaubnis der zusténdigen Aufsichtsbeh6rde zum Betrieb
der Schaden- und Unfallversicherung einschlieBlich der Kraftfahrtversicherung berechtigt. Der Betrieb ver-
schiedener Versicherungszweige aus der Schaden- und Unfallversicherung stellt zugleich die Haupt-
geschaftstatigkeit der Gothaer Allgemeine Versicherung AG dar.



Allgemeine Bedingungen fiir die Kraftfahrtversicherung von
tiberwiegend privat genutzten Fahrzeugen (AKB-Privat)

Stand: 01.07.2006

A. Allgemeine Bestimmungen

§1
Sachlicher und rdaumlicher
Geltungsbereich

§2a
Beginn des Versicherungs-
schutzes, vorldufige Deckung

Die Kraftfahrtversicherung kann folgende Versicherungsarten umfassen:

I
Il
.
IV.

die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (B.8§§10-11)

die Fahrzeugversicherung (C. 8812 -15)
die Kraftfahrtunfallversicherung (D.§§16 - 22)
die Schutzbriefversicherung (E. 8§ 23 -31)

Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Fahrzeug-, Kraftfahrtunfall- und Schutzbriefversicherung sind jeweils rechtlich
selbststandige Vertrage.

Auf das Versicherungsverhaltnis findet Deutsches Recht Anwendung.

Bei Vereinbarung unseres AutoMobil-Spartarifs fiir Personenkraftwagen gelten abweichend von §§ 4, 12
und 13 AKB-Privat folgende Regelungen:
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Kiindigung der Fahrzeugversicherung

Kiindigt der Versicherungsnehmer oder der Versicherer die Fahrzeugversicherung im AutoMobil-Spartarif,
wird die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung mit Wirksamwerden der Kiindigung des Fahrzeugversiche-
rungsvertrages auf den AutoMobil-Tarif umgestellt. § 4 Abs. 7 Satz 2 gilt entsprechend.

Leistungsgrenze nicht serienmafig mitgeliefertes Fahrzeugzubehor / Elektronikpaket

Abweichend von § 12 Abs. 1 Satz 3 und 4 sind nicht serienmafig mitgelieferte Fahrzeugzubehorteile
und elektronisches Zubehor (Elektronikpaket) bis zu einer Gesamtsumme von jeweils 3.000 EUR statt
jeweils 5.000 EUR versichert.

Zusammenstof3 mit Tieren

Abweichend von § 12 Abs. 1 I. d) ist der Zusammenstof des in Bewegung befindlichen Fahrzeugs mit
Rindern, Pferden, Schafen und Ziegen in der Fahrzeugteilversicherung nicht versichert.

Befristung Neupreisentschadigung

Abweichend von § 13 Abs. 3 (2) Satz 1 besteht Anspruch auf Neupreisentschddigung in den ersten 6
Monaten nach Erstzulassung des versicherten Personenkraftwagens.

Werkstattbindung

Erforderliche Reparaturkosten sind die in einer vom Versicherer benannten Werkstatt anfallenden Repa-
raturkosten. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus § 13 a AKB-Privat.

Diese Bedingungen gelten fiir die Kraftfahrtversicherung von Fahrzeugen im Sinne von Nr. 1. und Nr. 2.
der Tarifbestimmungen fiir die Kraftfahrtversicherung von tiberwiegend privat genutzten Fahrzeugen
(TB-Privat).

Die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gilt fiir Europa in seinen geographischen Grenzen und fiir die
auBereuropdischen Gebiete, die zum Geltungsbereich des Vertrages tber die Europdische Wirtschaftsge-
meinschaft gehdren, mit der Deckungssumme, die in dem jeweiligen Land gesetzlich vorgeschrieben ist,
mindestens jedoch in Hohe der vereinbarten Deckungssummen._ VVG bleibt unberiihrt.

Die Fahrzeug-, die Kraftfahrtunfall- und die Schutzbriefversicherung gelten fiir Europa in seinen geogra-
phischen Grenzen.

In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung kann eine Erweiterung, in der Fahrzeug-, Kraftfahrtunfall-
und der Schutzbriefversicherung eine Anderung (Erweiterung oder Einschrinkung) des Geltungsbereichs
vereinbart werden. Bei einer Erweiterung des Geltungsbereichs in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung gilt Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich der Deckungssummen entsprechend.

Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlésung des Versicherungsscheines durch Zahlung des Beitrages
und der Versicherungsteuer, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt.

Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlésung des Versicherungsscheines beginnen, bedarf es einer
besonderen Zusage des Versicherers oder der hierzu bevollméachtigten Personen (vorldufige Deckung).

Die Aushdndigung der zur behdrdlichen Zulassung notwendigen Versicherungsbestatigung gilt nur fiir die
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und — soweit nicht abbedungen — in der Schutzbriefversicherung fiir
die in § 23 Abs. 2 genannten Fahrzeuge als Zusage einer vorldufigen Deckung.


k3313
Rechteck


§2b
Einschrdankung des
Versicherungsschutzes
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In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und in der Schutzbriefversicherung fiir die in § 23 Abs. 2
genannten Fahrzeuge besteht Versicherungsschutz auch fiir Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen,
die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren innerhalb des auf dem Kennzeichen ausgewiesenen
Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks ausgefiihrt werden. Als derartige Fahrten gelten Fahr-
ten mit voriibergehend stillgelegten Fahrzeugen zur Abstempelung des Kennzeichens, Riickfahrten von
der Zulassungsbehorde nach Entfernung des Stempels — auch mit endgiiltig stillgelegten Fahrzeugen —
sowie Fahrten zur Durchfiihrung der Hauptuntersuchung, Sicherheitspriifung oder Abgasuntersuchung
und Fahrten mit Fahrzeugen, denen die Zulassungsbehorde im Zusammenhang mit dem Zulassungsver-
fahren vorab ein ungestempeltes Kennzeichen zugeteilt hat. Die Sdtze 1 und 2 gelten nicht fiir Fahrten, fiir
die gemaR § 28 StraBenverkehrszulassungsordnung (StVZ0) rote Kennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen
am Fahrzeug gefiihrt werden miissen.

Die vorldufige Deckung endet mit der Einlosung des Versicherungsscheines.

Sie tritt riickwirkend aufer Kraft, wenn der Antrag unverdandert angenommen, der Versicherungsschein
aber nicht innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Widerrufsfrist eingeldst wird und der Versiche-
rungsnehmer die Verspatung zu vertreten hat. Ubt der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht nach
Il /G aus, so endet die vorldufige Deckung gleichfalls.

Ubt der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht nach|lllVVG aus, so endet der Vertrag mit Zugang
des Widerrufs beim Versicherer. Dem Versicherer gebiihrt der Beitrag fiir die Zeit ab Versicherungsbeginn
bis zum Zugang des Widerrufs. Voraussetzung dafiir ist, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer
auf sein Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den dann zu zahlenden Betrag hingewiesen
hat und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt.

Die Versicherungssummen im Rahmen der vorldaufigen Deckung sind, soweit im Versicherungsantrag keine
niedrigeren Summen genannt sind, in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung auf 50.000.000 EUR pau-
schal fiir Personen-, Sach- und Vermégensschiden (maximal jedoch 8.000.000 EUR je geschéadigte Person)
und in der Kraftfahrtunfallversicherung auf 150.000 EUR bei Tod beziehungsweise 300.000 EUR bei Invali-
ditat begrenzt. In der Fahrzeugversicherung betragt eine Entschadigungsleistung aufgrund vorldufiger
Deckung hochstens 80.000 EUR.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles:

a) wenn das Fahrzeug zu einem anderen als dem im Versicherungsvertrag angegebenen Zweck verwen-
det wird;

b) wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht;

¢) wenn der Fahrer des Fahrzeugs bei Eintritt des Versicherungsfalles auf 6ffentlichen Wegen oder
Platzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat;

d) in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, wenn das Fahrzeug zu behordlich nicht genehmigten
Fahrtveranstaltungen, bei denen es auf Erzielung einer Hochstgeschwindigkeit ankommt, verwendet
wird;

e) in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, wenn das Fahrzeug von einem Fahrer gefiihrt wird, der
infolge Genusses alkoholischer Getranke oder anderer berauschender Mittel dazu nicht sicher in der
Lage ist;

f) in der Fahrzeug- und Kraftfahrt-Unfallversicherung, wenn die Fahrt ohne die erforderliche/vorge-
schriebene Begleitung erfolgt, oder wenn die Begleitperson ihre Aufgabe infolge Genusses alkoholi-
scher Getrdanke oder anderer berauschender Mittel nicht wahrnehmen kann.
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(3) Obliegenheiten im Versicherungsfall

Die im Versicherungsfall zu beachtenden Obliegenheiten und deren Rechtsfolgen richten sich nach § 7
und § 10 Abs. 10.

(4) Ausschlisse:
Versicherungsschutz wird nicht gewahrt
a) in der Fahrzeug-, der Kraftfahrtunfall- und der Schutzbriefversicherung fiir Schaden, die durch Auf-

ruhr, innere Unruhen, Kriegsereignisse, Verfligungen von hoher Hand oder Erdbeben unmittelbar
oder mittelbar verursacht werden;

b) fiir Schdden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen, bei denen es auf Erzielung einer Hochst-
geschwindigkeit ankommt, oder bei den dazugehdrigen Ubungsfahrten entstehen; in der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung gilt dies nur bei Beteiligung an behordlich genehmigten Fahrtveran-
staltungen oder den dazugehérigen Ubungsfahrten;

c) fiir Schaden durch Kernenergie'.

Daneben gelten in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung die besonderen Ausschliisse des § 11, in

der Fahrzeugversicherung die besonderen Ausschliisse des § 12 (1) I. b) Satz 2 und § 12 (1) I. ¢) Satz 4,

in der Kraftfahrtunfallversicherung die besonderen Ausschliisse des § 19 und in der Schutzbriefversiche-

rung die besonderen Ausschliisse des § 30. Gesetzliche Ausschliisse bleiben unberiihrt.

§3 (1) Diein §§2b,5,5a,7,8,9,10Abs. 5und 10, § 11, § 13 Abs. 7, § 14 Abs. 2 und 5, §§ 15, 19, 22, 30,
Rechtsverhdltnisse am Vertrage 31 fiir den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gelten sinngemaf fiir versicherte und son-
beteiligter Personen stige Personen, die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag geltend machen.

(2) Die Ausiibung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht, wenn nichts anderes vereinbart ist (siehe
insbesondere § 10 Abs. 4) ausschlieBlich dem Versicherungsnehmer zu; dieser ist neben dem Ver-
sicherten fiir die Erflillung der Obliegenheiten verantwortlich. In der Kraftfahrtunfallversicherung darf die
Auszahlung der auf einen Versicherten entfallenden Versicherungssumme an den Versicherungsnehmer
nur mit Zustimmung des Versicherten erfolgen.

(3) Ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegeniiber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt
dies auch gegeniiber allen versicherten und sonstigen Personen, die Anspriiche aus dem Versicherungs-
vertrag geltend machen. Beruht die Leistungsfreiheit auf der Verletzung einer Obliegenheit, so kann der
Versicherer wegen einer dem Dritten gewdhrten Leistung Riickgriff nur gegen diejenigen versicherten
Personen nehmen, in deren Person die der Leistungsfreiheit zu Grunde liegenden Umstédnde vorliegen.

§4

Vertragsdauer, Kiindigung

Vertragsdauer, Kiindigung (1) Der Versicherungsvertrag kann fiir die Dauer eines Jahres oder fiir einen kiirzeren Zeitraum abgeschlos-
zum Ablauf sen werden. Betrdgt die vereinbarte Vertragsdauer ein Jahr, so verldngert sich der Vertrag jeweils um ein

Jahr, wenn er nicht spatestens einen Monat vor Ablauf schriftlich gekiindigt wird. Dies gilt auch, wenn
die Vertragsdauer nur deshalb weniger als ein Jahr betrdgt, weil als Beginn der nachsten Versicherungs-
periode ein vom Vertragsbeginn abweichender Termin vereinbart worden ist. Bei anderen Vertragen mit
einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf.

Kiindigung im Schadenfall (2) Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer die Verpflichtung zur Leistung der Ent-

(Versicherungsfall) schadigung anerkannt oder die Leistung der fdlligen Entschdadigung verweigert, so ist jede Vertragspartei
berechtigt, den Versicherungsvertrag zu kiindigen. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer die Weisung erteilt, es iber den Anspruch des Dritten zum Rechtsstreite kommen zu las-
sen, oder wenn der Ausschuss (§ 14) angerufen wird.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 berechtigt der Versicherungsfall in der Schutzbriefversicherung nicht
zur Kiindigung einer fiir dasselbe Fahrzeug bestehenden Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Fahrzeug- oder/und
Kraftfahrtunfallversicherung.

(@

R

Die Kiindigung im Versicherungsfall ist nur innerhalb eines Monats seit der Anerkennung der Entschadi-
gungspflicht oder der Verweigerung der Entschadigung, seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem
Dritten ergangenen Urteils oder seit der Zustellung des Spruchs des Ausschusses zuldssig. Fiir den Ver-
sicherungsnehmer beginnt die Kiindigungsfrist erst von dem Zeitpunkt an zu laufen, in welchem er von

dem Kiindigungsgrund Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat eine Kiindigungsfrist von einem Monat ein-
zuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht fiir einen spateren Zeitpunkt als den Schluss des laufen-
den Versicherungsjahres (bzw. der vereinbarten kiirzeren Vertragsdauer) kiindigen.

)

Kiindigung bei Insolvenz (6)
des Versicherungsnehmers

' Der Ersatz dieser Schaden richtet sich ausschlieBlich nach dem Atomgesetz.
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Fiir alle Kiindigungen gilt:

§5
Voriibergehende Stilllegung

§5a
Saisonkennzeichen

(7) Eine Kiindigung kann sich auf alle fiir dasselbe Fahrzeug bestehenden Versicherungsvertrdge als auch
auf einzelne Versicherungsarten beziehen; sie kann ferner, wenn sich ein Vertrag auf mehrere Fahrzeuge
bezieht, sowohl fiir alle als auch fiir einzelne Fahrzeuge erklart werden. Ist der Versicherungsnehmer mit
der Kiindigung von Teilen des Vertrages nicht einverstanden, was er dem Versicherer innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang der Teilkiindigung mitzuteilen hat, so gilt der gesamte Vertrag als gekiindigt.

(8) Kuindigt der Versicherungsnehmer oder der Versicherer im AutoMobil-Spartarif die Fahrzeugversicherung,
wird die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung mit Wirksamwerden der Kiindigung des Fahrzeugversiche-
rungsvertrages auf den AutoMobil-Tarif umgestellt. Absatz 7 Satz 2 gilt entsprechend.

(9) Mit der Beendigung der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung endet auch die fiir dasselbe Fahrzeug
bestehende Schutzbriefversicherung, ohne dass es einer Kiindigung bedarf.

(10)Bleibt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung die Verpflichtung des Versicherers gegeniiber dem
Dritten bestehen, obgleich der Versicherungsvertrag beendet ist, so gebiihrt dem Versicherer der Beitrag
fiir die Zeit dieser Verpflichtung.

(11)Steht dem Versicherer eine Geschiftsgebiihr geman || N | ]Il VG zu. so gilt ein entsprechend
der Dauer des Versicherungsverhéltnisses nach Kurztarif berechneter Betrag (Nr. 5. der TB-Privat), jedoch
nicht mehr als 40 v.H. des Jahresbeitrages als angemessen.

(12) Alle Kiindigungen miissen schriftlich erfolgen und sind nur wirksam, wenn sie innerhalb der Kiindi-
gungsfrist zugehen.

(1) Wird das Fahrzeug voriibergehend aus dem Verkehr gezogen (Stilllegung im Sinne des StraBenverkehrs-
rechts), so wird dadurch der Versicherungsvertrag nicht beriihrt. Der Versicherungsnehmer kann jedoch
eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes verlangen, wenn er eine Abmeldebescheinigung der
Zulassungsbehorde vorlegt und die Stilllegung mindestens zwei Wochen betrédgt. Der Versicherungs-
schutz wird auBerdem unterbrochen, wenn die Zulassungsbehorde dem Versicherer gem. § 29 a Abs. 3
StVZO0 die Stilllegung mitteilt, es sei denn, der Versicherungsnehmer verlangt die uneingeschrankte Fort-
fithrung des Versicherungsschutzes. Wird der Versicherungsschutz nach Satz 2 oder Satz 3 unterbro-
chen, richten sich die beiderseitigen Verpflichtungen nach den Absétzen 2 bis 5.

(2) In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung wird Versicherungsschutz nach den §§ 10 bis 11, in der
Fahrzeugversicherung nach § 12 Abs. 1 I. und Abs. 2 und 3 gewéhrt. Das Fahrzeug darf jedoch aufer-
halb des Einstellraumes oder des umfriedeten Abstellplatzes nicht gebraucht oder nicht nur voriiberge-
hend abgestellt werden.

3

=

In der Kraftfahrtunfallversicherung und der Schutzbriefversicherung wird kein Versicherungsschutz
gewdhrt.

(4) Wird das Fahrzeug zum Verkehr wieder angemeldet (Ende der Stilllegung im Sinne des StraBenverkehrs-
rechts), lebt der Versicherungsschutz uneingeschrankt wieder auf. Das Ende der Stilllegung ist dem Ver-
sicherer unverziiglich anzuzeigen.

(5) Wird nach Unterbrechung des Versicherungsschutzes das Ende der Stilllegung dem Versicherer nicht
innerhalb von 18 Monaten seit der behordlichen Abmeldung angezeigt und hat sich der Versicherer
innerhalb dieser Frist dem Versicherungsnehmer oder einem anderen Versicherer gegentiber nicht auf
das Fortbestehen des Vertrages berufen, endet der Vertrag mit Ablauf dieser Frist, ohne dass es einer
Kiindigung bedarf. Das Gleiche gilt, wenn das Fahrzeug nicht innerhalb von 18 Monaten seit der Still-
legung wieder zum Verkehr angemeldet wird. Fiir die Beitragsabrechnung gilt § 6 I. Abs. 3 mit der MaR-
gabe, dass an die Stelle des Tages des Wagniswegfalls der Tag der Abmeldung des Fahrzeugs tritt.

(6) Die Bestimmungen des Absatzes 1 Satz 2, 3 und 4 und der Absitze 2 bis 5 finden keine Anwendung auf
Vertrage fiir Wohnwagenanhdnger sowie auf Vertrage mit kiirzerer Vertragsdauer als ein Jahr mit Aus-
nahme von Vertrdgen im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 3.

(1) Fiir Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, wird Versicherungsschutz wahrend
des — in der zur behordlichen Zulassung notwendigen Versicherungsbestdtigung und auf dem amtlichen
Kennzeichen — dokumentierten Zeitraumes (Saison) gewéhrt.

(2) AuBerhalb dieses Zeitraumes wird Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
nach den §§ 10 bis 11 sowie in der Fahrzeugversicherung nach § 12 Abs. 1 I. und Abs. 2 und 3 - soweit
zu Saisonende versichert — gewdhrt. Das Fahrzeug darf jedoch au3erhalb des Einstellraumes oder des

umfriedeten Abstellplatzes nicht gebraucht oder nicht nur voriibergehend abgestellt werden, es sei

denn, es handelt sich um eine in § 2 a Abs. 4 genannte Fahrt.

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 und des Absatzes 2 finden keine Anwendung auf Vertrage fiir Wohn-
wagenanhdnger.
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§6

Verduflerung, Wagniswegfall
l.

Verdufierung

1.
Wagniswegfall

§7
Obliegenheiten im
Versicherungsfall

l.

Definition des Versicherungs-
falls, Anzeige-, Aufkldrungs-
und Schadenminderungspflicht

1.

Besondere Obliegenheiten
in der Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung

(1) Wird das Fahrzeug verdufBert, so tritt der Erwerber in die Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers
aus dem Versicherungsvertrag ein. Dies gilt nicht fiir die Kraftfahrtunfall- und die Schutzbriefversiche-
rung. Fiir den Beitrag, welcher auf das zur Zeit der VerduBerung laufende Versicherungsjahr entféllt,
haften VerduBerer und Erwerber als Gesamtschuldner. Die Verduf3erung ist dem Versicherer unverziiglich
anzuzeigen. Bei einer schuldhaften Verletzung dieser Obliegenheit ist der Versicherer nach Maf3gabe des
Il VG leistungsfrei.

Im Falle der Verduf3erung sind Versicherer und Erwerber berechtigt, den Versicherungsvertrag zu kiindi-
gen. Das Kiindigungsrecht des Versicherers erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats, nachdem er
von der VerdufRerung Kenntnis erlangt, dasjenige des Erwerbers, wenn es nicht innerhalb eines Monats
nach dem Erwerb bzw. nachdem er Kenntnis von dem Bestehen der Versicherung erlangt, ausgeiibt wird.
Der Erwerber kann nur mit sofortiger Wirkung, zum Ende des laufenden Versicherungsjahres oder der
vereinbarten kiirzeren Vertragsdauer, der Versicherer mit einer Frist von einem Monat kiindigen. § 4 Abs.
7 bis 12 findet Anwendung. Legt der Erwerber bei der Zulassungsstelle eine Versicherungsbestadtigung
vor, so gilt dies als Kiindigung des gesamten (ibergegangenen Vertrages zum Beginn der neuen Versiche-
rung.

¥

—

3

=

Kiindigt der Versicherer oder der Erwerber, gebiihrt dem Versicherer nur der auf die Zeit des Versiche-
rungsschutzes entfallende anteilige Beitrag.

Bezogen auf die Versicherung zu einem Saisonkennzeichen gilt Satz 1 mit der Mafigabe, dass unter der
Zeit des Versicherungsschutzes die innerhalb der Saison verstrichenen Zeit zu verstehen ist.

)

@
2

~

Bei dauerndem Wegfall des versicherten Wagnisses wird der Beitrag gemaf I. Abs. 3 berechnet.

—

I. Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.

@

~

Versicherungsfall im Sinne des Versicherungsvertrages ist das Ereignis, das einen unter die Versicherung
fallenden Schaden verursacht oder — bei der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung — Anspriiche gegen
den Versicherungsnehmer zur Folge haben kénnte.

2

~

Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer vom Versicherungsnehmer innerhalb einer Woche anzuzei-
gen. Hat der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall unverziiglich bei der Unfall- und Pannen-Not-
rufzentrale der Gothaer Allgemeine Versicherung AG gemeldet, so gilt dies als Schadenanzeige sowohl
fir die Schutzbriefversicherung als auch fiir die fiir dasselbe Fahrzeug bestehenden sonstigen Kraftfahrt-
Versicherungsarten.
(3) Kommt es zu einem Versicherungsfall, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, alles zu tun, was zur
Aufklarung des Tatbestandes dienlich sein kann.
(4) Daneben ist der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall verpflichtet, alle nach den Umstanden geeig-
neten und zumutbaren Mafinahmen zur Minderung des Schadens zu treffen und hierbei Weisungen des
Versicherers zu befolgen. Soweit méglich, muss der Versicherungsnehmer solche Weisungen beim Ver-
sicherer einholen.

5

=

Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder wird ein Strafbefehl oder ein Buf3geldbescheid erlassen,
so hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverziiglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den
Versicherungsfall selbst angezeigt hat.

@

2

—~

Macht der Geschadigte seinen Anspruch gegeniiber dem Versicherungsnehmer geltend, so ist dieser zur
Anzeige innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet.

3

=

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich (Klage oder Mahnbescheid) geltend ge-
macht, Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkiindet, so hat er auferdem
unverziiglich Anzeige zu erstatten. Das Gleiche gilt im Falle

eines Arrestes, einer einstweiligen Verfligung oder eines selbststandigen
Beweissicherungsverfahrens.

(4) Gegen Mahnbescheid, Arrest und einstweilige Verfiigung hat der Versicherungsnehmer zur Wahrung der
Fristen die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen, wenn eine Weisung des Versicherers nicht bis
spdtestens zwei Tage vor Fristablauf vorliegt.


k3313
Rechteck

k3313
Rechteck

k3313
Rechteck

k3313
Rechteck

k3313
Rechteck

k3313
Rechteck

k3313
Rechteck


.
Besondere Obliegenheiten
in der Fahrzeugversicherung

\"A

Besondere Obliegenheiten
in der Kraftfahrtunfall-
versicherung

V.
Schutzbriefversicherung

VI.

Rechtsfolgen einer Obliegen-
heitsverletzung in der
Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung

VII.
Rechtsfolgen einer Obliegen-

heitsverletzung in der Fahrzeug-,

der Kraftfahrtunfall- oder der
Schutzbriefversicherung

§8

Klagefrist, Gerichtsstand,
Geltendes Recht

10

(5) Wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, hat der Versicherungsnehmer die Fiihrung des Rechtsstreits dem
Versicherer zu iiberlassen, auch dem vom Versicherer bestellten Anwalt Vollmacht und jede verlangte
Aufklarung zu geben.

(

—

Bei einem unter die Fahrzeugversicherung fallenden Schaden hat der Versicherungsnehmer vor Beginn
der Wiederinstandsetzung, Verschrottung oder Verduf3erung des Fahrzeuges die Weisung des Versicher-
ers einzuholen, soweit ihm dies billigerweise zugemutet werden kann.

(2) Ubersteigt ein Entwendungs- oder Brandschaden oder ein Wildschaden den Betrag von 1.000 EUR, so
ist er auch der Polizeibehdrde unverziiglich anzuzeigen.

(1) Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeifiihrt, ist unverziiglich ein Arzt hinzu-
zuziehen und der Versicherer zu unterrichten. Der Versicherte hat den drztlichen Anordnungen nachzu-
kommen und auch im {ibrigen die Unfallfolgen moglichst zu mindern.

(2) Der Versicherte hat darauf hinzuwirken, dass die vom Versicherer angeforderten Berichte und Gutachten
alsbald erstattet werden.

(3) Der Versicherte hat sich von den vom Versicherer beauftragten Arzten untersuchen zu lassen. Die not-
wendigen Kosten einschlielich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragt der Versicherer.

(4) Die Arzte, die den Versicherten — auch aus anderen Anldssen — behandelt oder untersucht haben,
andere Versicherer, Versicherungstréger_ sind zu erméchtigen, alle erforderlichen Aus-
kiinfte zu erteilen.

In der Schutzbriefversicherung hat der Versicherungsnehmer nach Eintritt des Versicherungsfalles dem Ver-
sicherer jede zumutbare Untersuchung tiber Ursache und Hohe des Schadens und {iber den Umfang der
Entschadigungspflicht zu gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenh&he vorzulegen und
ggf. die behandelnden Arzte von der Schweigepflicht zu entbinden.

6y

@

G

(4) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.


k3313
Rechteck

k3313
Rechteck

k3313
Rechteck

k3313
Rechteck

k3313
Rechteck


§9
Anzeigen und
Willenserkldrungen

§9a
Tarifinderung

§9b
AuBBerordentliches Kiindigungs-
recht

§9¢c
Gesetzliche Anderung des
Leistungsumfangs

§9d
Bedingungsanpassung

Alle Anzeigen und Erkldrungen des Versicherungsnehmers sind schriftlich abzugeben und sollen an die im
Versicherungsschein als zustandig bezeichnete Stelle gerichtet werden; andere als die im Versicherungs-
schein bezeichneten Vermittler sind zu deren Entgegennahme nicht bevollméachtigt.

@

@

€©)

@)

)
©)

@

@

©)

6y

@

@

@

Bei Erhohungen des sich aus dem jeweils angewendeten Tarif ergebenden Beitrags fiir die Kraftfahrtver-
sicherung (Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Fahrzeug-, Kraftfahrtunfall- oder/und Schutzbriefversicherung) ist
der Versicherer berechtigt, fiir die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Versicherungsvertrage den Beitrag
mit Wirkung vom Beginn der ndchsten Versicherungsperiode an bis zur Hohe des neuen Tarifbeitrages
anzuheben.

Vermindert sich der Tarifbeitrag, ist der Versicherer verpflichtet, den Beitrag fiir die jeweils betroffene
Versicherungsart von Beginn der nachsten Versicherungsperiode an auf die Hohe des neuen Tarifbeitra-
ges zu senken.

In die Berechnung des Beitragsunterschiedes werden Anderungen geméf Absatz 1 und 2, Anderungen
nach § 9 ¢ sowie Anderungen geméR Nr. 7 ¢ Abs. 3 der Tarifbestimmungen fiir die Kraftfahrtversicherung
(TB-Privat) und Anderungen in der Zuordnung des Vertrages zu den Regionalklassen (TB-Privat Nr. 11)
und Typklassen (TB-Privat Nr. 12) einbezogen, wenn sie fiir die von der Anderung betroffene Versiche-
rungsart gelten und gleichzeitig wirksam werden. Dies gilt nicht fiir Beitragsveranderungen, die sich auf
Grund der Zuordnung des Vertrages zu den Tarifgruppen und Regionalklassen gemaf TB-Privat Nr. 10
oder auf Grund des Schadenverlaufs des konkreten Versicherungsvertrages ergeben.

Beitragserh6hungen, die sich gemaR Absatz 1 oder aus der Anwendung der Tarifbestimmung (TB-Privat)
Nrn. 7 c Abs. 3, 11 oder 12 ergeben, berechtigen den Versicherungsnehmer vorbehaltlich Absatz 3 zur
Kiindigung nach § 9 b.

Fiir Beitragsveranderungen auf Grund von TB-Privat Nr. 7 ¢ Abs. 3 gilt § 9 b Abs. 2.

Eine Beitragserhthung nach Absatz 1 wird nur wirksam, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer
die Anderung unter Kenntlichmachung des Unterschieds zwischen altem und neuem Beitrag spitestens
einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilt und ihn schriftlich Giber sein Kiindigungs-
recht nach § 9 b belehrt.

Bewirkt eine Anderung des Tarifs (§ 9 a Abs. 1), eine Anderung der Tarifstruktur (Nr. 7 c Abs. 3 der
TB-Privat) oder eine Anderung in der Zuordnung des Vertrages zu den Regional- oder Typklassen (Nr. 11
bzw. Nr. 12 der TB-Privat) eine Erh6hung des Beitrags (§ 9 a Abs. 3), kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers zu dem Zeit-
punkt kiindigen, an dem die Beitragserhthung wirksam werden wiirde. Die Kiindigung kann sich — mit
Ausnahme der in Satz 3 und 4 fiir die Schutzbriefversicherung genannten Sonderregelungen — auf die
von der Beitragserhdhung betroffene Versicherungsart beschranken oder auf den gesamten Vertrag be-
ziehen. Die Kiindigung der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung bewirkt zugleich auch die Kiindigung
der Schutzbriefversicherung. Eine Beitragserhohung in der Schutzbriefversicherung berechtigt nicht zur
Kiindigung anderer Versicherungsarten. § 4 Abs. 8 bleibt unberiihrt.

Anderungen aufgrund von Nr. 7 ¢ Abs. 3 der TB-Privat berechtigen den Versicherungsnehmer zur Kiindi-
gung des Versicherungsverhdltnisses auch dann, wenn sie keine Beitragserhéhung bewirken. Absatz 1
Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

Ein Kiindigungsrecht nach dieser Bestimmung besteht nicht, wenn sich der Beitrag nur auf Grund einer
Anderung der Versicherungsteuer erhéht.

Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Bedingungen oder in den Tarifbestimmungen durch héchstrich-
terliche Entscheidung oder durch einen bestandskréftigen Verwaltungsakt fiir unwirksam erklart worden,
so kann sie der Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortfithrung des Vertrages
notwendig ist. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrnehmung des Vertragsziels die
Belange der Versicherungsnehmer angemessen beriicksichtigt.

Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen nach der Benachrichtigung des Versicherungsneh-

mers von der Anderung und der hierfiir maRgeblichen Griinde Vertragsbestandteil. Der Versicherungs-
nehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb von 4 Wochen nach der Benachrichtigung kiindigen.

B. Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

§10
Umfang der Versicherung

@

Die Versicherung umfasst die Befriedigung begriindeter und die Abwehr unbegriindeter Schadenersatz-
anspriiche, die auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder versicherte Personen erhoben werden, wenn durch den Gebrauch des im Vertrag
bezeichneten Fahrzeugs

11
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a) Personen verletzt oder getotet werden,
b) Sachen beschadigt oder zerstort werden oder abhanden kommen,

¢) Vermdgensschdden herbeigefiihrt werden, die weder mit einem Personen- noch mit einem Sach-
schaden mittelbar oder unmittelbar zusammenhéangen.

Versicherte Personen neben dem Versicherungsnehmer sind:
a) derHalter,

b) der Eigentiimer,

c) der Fahrer,

d) Beifahrer, d.h. Personen, die im Rahmen ihres Arbeitsverhiltnisses zum Versicherungsnehmer oder
Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablésung oder zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten
nicht nur gelegentlich begleiten,

e) Arbeitgeber oder 6ffentlicher Dienstherr des Versicherungsnehmers, wenn das versicherte Fahrzeug
mit Zustimmung des Versicherungsnehmers fiir dienstliche Zwecke gebraucht wird.

Bei Fahrten mit einem Selbstfahrervermiet-Pkw im Ausland tibernimmt der Versicherer die in Absatz 1
genannte Gefahr unter folgenden Voraussetzungen:

a) Das Fahrzeug ist versicherungspflichtig und im Geltungsbereich des § 1 Absatz 2 mit Ausnahme von
Deutschland zugelassen.

b) Der Versicherungsnehmer verursacht die in Absatz 1 a) bis c¢) genannten Schaden.
c) DerUnfallort liegt im Geltungsbereich des § 1 Absatz 2 mit Ausnahme von Deutschland.

d) Die Schaden iiberschreiten die gesetzliche Mindestdeckungssumme des Unfalllandes oder die fiir
das Fahrzeug vereinbarte héhere Versicherungssumme.

Von der Leistung des Versicherers werden nur diejenigen Schadenbetrédge erfasst, die {iber die in Buch-
stabe d) genannten Versicherungssummen hinausgehen. Dabei bildet abweichend von Absatz 6 eine
Versicherungssumme von 1.100.000 EUR die Hochstgrenze bei jedem Schadenereignis.

Der Versicherungsschutz nach MaBgabe dieses Absatzes erstreckt sich nicht auf die in Absatz 2 a) bis e)
genannten Personen.

Versicherte Personen konnen ihre Versicherungsanspriiche selbststandig geltend machen.

Der Versicherer gilt als bevollmédchtigt, im Namen der versicherten Personen Anspriiche nach Absatz 1
zu befriedigen und/oder abzuwehren und alle dafiir zweckmaRig erscheinenden Erkldarungen im Rahmen
pflichtgeméafien Ermessens abzugeben.

Fiir die Leistung des Versicherers bilden die vereinbarten Versicherungssummen die Hochstgrenze bei
jedem Schadenereignis. Ist eine Pauschalversicherungssumme vereinbart, bildet sie fiir die Leistung des
Versicherers die gemeinsame Hochstgrenze fiir Personen-, Sach- und Vermogensschdden bei jedem
Schadenereignis. Innerhalb der Pauschalversicherungssumme ist die Leistung des Versicherers je geto-
tete/verletzte Person auf einen Hochstbetrag von 8.000.000 EUR beschrédnkt. Aufwendungen des Versi-
cherers fiir Kosten werden unbeschadet Satz 6 nicht als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet. Mehrere zeitlich zusammenh&ngende Schdden aus derselben Ursache gelten als ein Schaden-
ereignis. Ubersteigen die Haftpflichtanspriiche die Versicherungssumme, so hat der Versicherer Kosten
eines Rechtsstreits nur im Verhdltnis der Versicherungssumme zur Gesamthohe der Anspriiche zu tra-
gen. Der Versicherer ist berechtigt, sich durch Hinterlegung der Versicherungssumme und des hierauf
entfallenden Anteils an den entstandenen Kosten eines Rechtsstreites von weiteren Leistungen zu
befreien.

Hat der Versicherte an den Geschddigten Rentenzahlungen zu leisten und {ibersteigt der Kapitalwert der
Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so muss die zu leistende Rente nur
im Verhdltnis der Versicherungssumme oder ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versiche-
rer erstattet werden. Der Rentenwert ist auf Grund einer von der Versicherungsaufsichtsbehérde ent-
wickelten oder anerkannten Sterbetafel und unter zu Grundelegung des Rechnungszinses, der die tat-
sachlichen Kapitalmarktzinsen in der Bundesrepublik Deutschland beriicksichtigt, zu berechnen. Hierbei
ist der arithmetische Mittelwert tiber die jeweils letzten 10 Jahre der Umlaufrenditen der 6ffentlichen
Hand, wie sie von der Deutschen Bundesbank veréffentlicht werden, zu Grunde zu legen. Nachtragliche
Erhdhungen oder Ermafigungen der Rente sind zum Zeitpunkt des urspriinglichen Rentenbeginns mit
dem Barwert einer aufgeschobenen Rente nach der genannten Rechnungsgrundlage zu berechnen.

Fiir die Berechnung von Waisenrenten kann das 18. Lebensjahr als frithestes Endalter vereinbart wer-
den.

Fur die Berechnung von Geschddigtenrenten kann bei unselbststandig Tatigen das vollendete 65. Lebens-
jahr als Endalter vereinbart werden, sofern nicht durch Urteil, Vergleich oder eine andere Festlegung etwas
anderes bestimmt ist oder sich die der Festlegung zugrunde gelegten Umstdnde dndern.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherte an laufenden Rentenzahlungen beteili-
gen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leis-
tungen verbleibende Restversicherungssumme iibersteigt, konnen die sonstigen Leistungen mit ihrem
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt werden.

War fiir ein Fahrzeug eine am Tage des Schadenereignisses giiltige internationale Versicherungskarte
ausgestellt oder wurde durch die Zusatzvereinbarung zum Abkommen tiber die internationale Versiche-
rungskarte darauf verzichtet, so richtet sich bei Auslandsfahrten im Giiltigkeitsbereich der internationa-
len Versicherungskarte — unbeschadet der Regelung {iber die Versicherungssummen in § 1 Absatz 2 —
die Leistung des Versicherers mindestens nach den Versicherungsbedingungen und Versicherungssum-
men, die nach den Gesetzen des Besuchslandes vereinbart werden miissen.



§10a (1) Die Haftpflichtversicherung des versicherten Kraftfahrzeuges umfasst auch Schaden, die durch einen

Versicherungsumfang bei Anhanger verursacht werden, der mit dem Kraftfahrzeug verbunden ist oder der sich wahrend des Ge-

Anhédngern brauchs von diesem l&st und sich noch in Bewegung befindet. Versichert sind auch der Halter, Eigenti-
mer, Fahrer und Beifahrer im Sinne von § 10 Abs. 2 d) des Anhdngers. Schaden der Insassen des Anhan-
gers sind bis zur Hohe der gesetzlichen Mindestdeckungssummen eingeschlossen.

(2) Als Anhdngerim Sinne dieser Vorschrift gelten auch Fahrzeuge, die abgeschleppt werden, wenn fiir
diese kein Haftpflichtversicherungsschutz besteht.

§11 Ausgeschlossen von der Versicherung sind:
Ausschliisse 1. Haftpflichtanspriiche des Versicherungsnehmers, Halters oder Eigentiimers gegen die in § 10 Abs. 2 a)
bis e) genannten versicherten Personen wegen Sach- oder Vermdgensschidden;

2. Haftpflichtanspriiche wegen Beschddigung, Zerstérung oder Abhandenkommens des versicherten Fahr-
zeugs oder des Selbstfahrervermiet-PKW im Sinne von § 10 Abs. 3, jedoch mit Ausnahme der Beschadi-
gung betriebsunfahiger Fahrzeuge beim nicht gewerbsméfiigen Abschleppen im Rahmen {blicher Hilfe-
leistung;

3. Haftpflichtanspriiche wegen Beschadigung, Zerstorung oder Abhandenkommens von mit dem versicher-
ten Fahrzeug oder dem Selbstfahrervermiet-PKW im Sinne von § 10 Abs. 3 beforderten Sachen, jedoch
mit Ausnahme jener, die mit Willen des Halters beforderte Personen iiblicherweise mit sich fiihren oder,
sofern die Fahrt tiberwiegend der Personenbeférderung dient, als Gegenstande des personlichen Bedarfs
mit sich fiihren;

4. Haftpflichtanspriiche wegen Vermogensschdaden durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beforde-
rungsfristen.

Daneben gelten die in § 2 b Abs. 4 b) und c) geregelten Ausschliisse. Gesetzliche Ausschliisse bleiben

unberiihrt.

C. Fahrzeugversicherung (Teil-/Vollkaskoversicherung)

§12 (1) Die Fahrzeugversicherung umfasst Schaden am und den Verlust des Fahrzeuges sowie seiner im Fahr-

Umfang der Versicherung zeug eingebauten, unter Verschluss verwahrten oder an ihm befestigten Fahrzeug- und Zubehorteile,
soweit im Folgenden nichts Abweichendes geregelt ist. Fahrzeugteile und serienmaBig mitgelieferte
Zubehorteile sind unter den Voraussetzungen von Satz 1 stets mitversichert.

Nicht serienmaf3ig mitgelieferte Fahrzeugzubehdorteile sind bis zu einer Gesamtsumme von 5.000 EUR
(im AutoMobil-Spartarif 3.000 EUR) versichert. Radio-, Musik-, Funk-, Computer-, Navigationsanlagen
(keine herausnehmbaren Navigationsgerate) sowie fest installierte Telefone (keine Mobiltelefone) /
Kombinationsgerate und Freisprechanlagen einschlieBlich Lautsprechern, Mikrofonen, Antennen und
Kabeln gelten insgesamt als Einheit und sind zusatzlich bis zu einer Gesamtsumme von 5.000 EUR (im
AutoMobil-Spartarif 3.000 EUR) versichert, wenn sie im Fahrzeug fest eingebaut oder am Fahrzeug fest
angebaut sind.

Nicht versicherbar sind beispielsweise folgende Teile: Atlas, Autodecke, Autokarten, Autokompass, Bild-
platte, CD/DVD-Platte, Datentrager (z.B. CD/DVD-ROM fiir Navigationsgerdte und Speicherkarten), Dik-
tiergerdte, Edelpelz, Ersatzteile, Fahrerkleidung, Faltgarage, Fotoapparat einschlielich Ausriistung tber
50 EUR, Funkrufempfanger, FuSsack, Garagentordffner (Sendeteil), Heizung (soweit nicht fest einge-
baut), Kassetten, Kiihltasche, Laptop, Magnetschilder, Maskottchen, Mobiltelefone, Rasierapparat,
Regenschutzplane, Reiseplaid, Sonderlackierung (z.B. Air-Brush, Postermotive unter Klarlack), Staub-
sauger, Telefongerdte, Tonbander.

Versichert sind Schaden

I. in der Teilkaskoversicherung

a) durch Brand oder Explosion;

b) durch Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugten Gebrauch durch betriebsfremde Perso-
nen, Raub und Unterschlagung. Die Unterschlagung durch denjenigen, an den der Versiche-
rungsnehmer das Fahrzeug unter Vorbehalt seines Eigentums verdufiert hat, oder durch denjeni-
gen, dem es zum Gebrauch oder zur VerduBerung tiberlassen wurde, ist von der Versicherung
ausgeschlossen;

¢) durch unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag oder Uberschwemmung auf das
Fahrzeug. Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstarke 8. Ein-
geschlossen sind Schdden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten
Gegenstande auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schaden, die
auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zuriickzufiihren sind;

d) durch Zusammenstof des in Bewegung befindlichen Fahrzeugs mit Haarwild im Sinne von
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Bundesjagdgesetz, sowie (gilt nicht im AutoMobil-Spartarif) bei einem als PKW
zugelassenen Fahrzeug auch durch einen Zusammenstof3 mit Pferden, Rindern, Schafen oder
Ziegen;

e) durch Marderbiss, soweit es sich um eingetretene Schaden unmittelbar an Kabeln, Leitungen
und Schlauchen handelt. Nicht versichert sind Folgeschaden aller Art.

13


k3313
Rechteck


§13
Ersatzleistung

Leistungsgrenzen

Ersatz des Schadens
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Il. in der Vollkaskoversicherung dariiber hinaus

f)  durch Unfall, d. h. durch ein unmittelbar von auen her plétzlich mit mechanischer Gewalt ein-
wirkendes Ereignis; Brems-, Betriebs- und reine Bruchschaden sind keine Unfallschdden;
g) durch mut- oder boswillige Handlungen betriebsfremder Personen.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich in der Voll- und Teilkaskoversicherung auch auf Bruchschdden an
der Verglasung des Fahrzeugs und Schaden der Verkabelung durch Kurzschluss.

Schdden an der Bereifung werden nur ersetzt, wenn sie durch ein Ereignis erfolgen, das gleichzeitig
auch andere versicherungsschutzpflichtige Schaden an dem Fahrzeug verursacht hat.

Der Versicherer verzichtet gegeniiber dem Versicherungsnehmer, dem berechtigten Fahrer und andere in
der Haftpflichtversicherung versicherten Personen in der Vollkasko- und Teilkaskoversicherung auf den
Einwand der grob fahrldssigen Herbeifiihrung des Versicherungsfalls.

Ausgenommen von diesem Verzicht sind

()

@

€]

@)

©)

©)

@

die grob fahrlassige Ermoglichung der Entwendung des Fahrzeugs, seiner Teile oder seines Zubehors,
die Herbeiftihrung des Versicherungsfalls infolge des Genusses alkoholischer Getranke oder anderer
berauschender Mittel und

Schdden, die durch Straftaten verursacht wurden.

Der Versicherer ersetzt einen Schaden bis zur Hohe des Wiederbeschaffungswertes des Fahrzeugs oder
seiner Teile am Tage des Schadens, soweit in den folgenden Absatzen oder in § 12 Abs. 1 nichts ande-
res bestimmt ist. Wiederbeschaffungswert ist der Kaufpreis, den der Versicherungsnehmer aufwenden
muss, um ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug oder gleichwertige Teile zu erwerben. Vorschaden
werden bei der Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes beriicksichtigt.

Fiir Schaden nach Absatz 5 Satz 1 und 2, die in den ersten 12 Monaten (AutoMobil-Spartarif 6 Monate)
nach der Erstzulassung des versicherten Personenkraftwagen eintreten, erhoht sich die Leistungsgrenze
auf den Neupreis dieses Fahrzeugs, wenn es sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles im Eigentum
desjenigen befindet, der es als Neufahrzeug unmittelbar vom Kraftfahrzeughandler/-hersteller erworben
hat. Das Gleiche gilt fiir denjenigen, der das Fahrzeug mit einer maximalen Laufleistung von 1.000 km
erworben hat. Neupreis ist der vom Versicherungsnehmer aufzuwendende Kaufpreis eines neuen Fahr-
zeugs in der versicherten Ausfiihrung oder — falls der Fahrzeugtyp nicht mehr hergestellt wird — eines
ausfiihrungsgleichen, gleichartigen Typs.

Liegt die nach den Absdtzen 1 und 2 ermittelte Leistungsgrenze tiber der unverbindlichen Preisempfeh-
lung des Herstellers (UVP) fiir ein Neufahrzeug in der versicherten Ausfiihrung, bildet abweichend von
Absatz 1 und 2 die UVP am Schadentag die Leistungsgrenze. Wird in diesem Fall das Fahrzeug nicht
mehr hergestellt, ist die Leistungshdchstgrenze die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
(UVP) eines Neufahrzeuges in vergleichbarer Ausfiihrung.

Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben dem Versicherungsnehmer. Der Verduf3e-
rungswert der Rest und Altteile bzw. des unreparierten, beschadigten Fahrzeugs (Restwert) wird auf die
Ersatzleistung angerechnet. Vom Versicherer eingeholte und dem Versicherungsnehmer unterbeitete
Restwert-Angebote sind zu beriicksichtigen. Das gilt auch fiir Angebote von Internet-Restwertborsen.

Bei Zerstorung oder Verlust des Fahrzeugs gewahrt der Versicherer die nach den Absdtzen 1 bis 4 zu
berechnende Hochstentschddigung. Die Neupreisentschadigung nach Absatz 2 in Verbindung mit Absatz
3 und 4 erbringt der Versicherer auch, wenn bei Beschddigung des Fahrzeugs die erforderlichen Kosten
der Wiederherstellung 70 % des Wiederbeschaffungswertes erreichen oder {ibersteigen und das versi-
cherte Fahrzeug nicht repariert wird.

Ist der Schaden gemaf Satz 1 und 2 an dem versicherten Personenkraftwagen oder Campingfahr-
zeug/Wohnmobil durch Diebstahl eingetreten, vermindert sich die nach Absatz 1 — 3 zu berechnende
Hochstentschdadigung um 10 %, es sei denn, das Fahrzeug war am Tage des Schadens nachweislich mit
einer selbstschdrfenden elektrischen oder einer elektronischen Wegfahrsperre ausgeriistet. Absatz 11
bleibt hiervon unberiihrt.

In allen sonstigen Féllen der Beschadigung des Fahrzeugs ersetzt der Versicherer die erforderlichen
Kosten der Wiederherstellung und die hierfiir notwendigen einfachen Fracht- und Transportkosten bis zu
dem sich nach den Absédtzen 1, 3 und 4 ergebenden Betrag. Entsprechendes gilt bei Verlust, Zerstérung
oder Beschadigung von Teilen des Fahrzeugs. Sofern der Versicherungsnehmer nicht nachweist, dass
das beschddigte Fahrzeug vollstdandig und fachgerecht fiir den Versicherungsnehmer repariert wurde, ist
der Ersatz der geschdtzten Wiederherstellungskosten auf die Differenz zwischen Wiederbeschaffungs-
wert und Restwert beschrankt. Verbringungskosten, sowie Zuschldage auf die unverbindliche Preis-
empfehlung von Ersatzteilen (UPE-Zuschldge) werden nur bei Nachweis ihres Entstehens durch Vorlage
einer Rechung tibernommen. Bei Abrechnung des Schadens nach Kostenvoranschlag oder Gutachten
ersetzt der Versicherer ortsiibliche mittlere Stundenverrechnungssatze. Von den Kosten der Fahrzeug-
teile und der Lackierung erfolgt — mit Ausnahme der Bereifung — kein dem Alter und der Abnutzung ent-
sprechender Abzug (neu fir alt).

Werden entwendete Gegenstande innerhalb eines Monats nach Eingang der Schadenanzeige wieder zur
Stelle gebracht, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, sie zuriickzunehmen. Nach Ablauf dieser
Frist werden sie Eigentum des Versicherers. Wird das entwendete Fahrzeug in einer Entfernung von in
der Luftlinie gerechnet mehr als 50 km von seinem Standort (Ortsmittelpunkt) aufgefunden, so zahlt der
Versicherer die Kosten einer Eisenbahnfahrkarte zweiter Klasse fiir Hin- und Riickfahrt bis zu einer
Hochstentfernung von 1.500 km (Eisenbahnkilometer) vom Standort zu dem dem Fundort néchstgele-
genen Bahnhof.



Ausgeschlossene Leistungen

Selbstbeteiligung

§13a
Werkstattbindung im AutoMobil-
Spartarif

§13b
GAP-Deckung

§14
Sachverstiandigenverfahren

§15
Zahlung der Entschiadigung

(8) Umsatzsteuer des nicht vorsteuerabzugsberechtigten Versicherungsnehmers ersetzt der Versicherer nur,
wenn und soweit sie tatsachlich angefallen ist.

(9) Veranderungen, Verbesserungen (auch in Folge von Vorschédden), Verschleifireparaturen, Minderung an
Wert, duBerem Ansehen oder Leistungsfihigkeit, Uberfithrungs- und Zulassungskosten, Nutzungsausfall
oder Kosten eines Ersatzwagens und Treibstoff ersetzt der Versicherer nicht.

(10)Kosten eines vom Versicherungsnehmer beauftragten Sachverstandigen tibernimmt der Versicherer nur,
wenn der Versicherungsnehmer vor Auftragserteilung an den Sachverstandigen die Einwilligung des Ver-
sicherers eingeholt hat.

(11)In der Teil- und Vollkaskoversicherung wird der Schaden abziiglich einer vereinbarten Selbstbeteiligung
ersetzt. Das Gleiche gilt fiir den Ersatz von Rettungskosten nach-VVG. Die Selbstbeteiligung gilt fiir
jedes versicherte Fahrzeug und fiir jeden Schadenfall besonders.

In Abweichung zu § 13 gilt folgendes:
(1) Die Auswahl der Werkstatt steht allein dem Versicherer zu (Partnerwerkstatt).

(2) Erforderliche Kosten der Wiederherstellung im Sinne von § 13 Abs. 5 und 6 sind die in der vom Versiche-
rer nach Absatz 1 benannten Partnerwerkstatt anfallenden Reparaturkosten. Dies gilt sowohl fiir die
tatsdchliche Reparatur des Fahrzeugs wie auch fiir eine Abrechnung des Schadens nach Kostenvoran-
schlag oder Gutachten.

(3) Im Reparaturfall erteilt der Versicherungsnehmer der Partnerwerkstatt den Auftrag zur Reparatur. Rechte
und Pflichten aus der Reparatur (wie z.B. Gewédhrleistungsanspriiche) gelten nur zwischen den Parteien
des Reparaturvertrages (Versicherungsnehmer und Partnerwerkstatt).

(4) Lé&sst der Versicherungsnehmer die Reparatur nicht in einer Partnerwerkstatt oder tiberhaupt nicht
durchfiihren, ersetzt der Versicherer nur die erforderlichen Kosten, wie sie bei Instandsetzung durch eine
vom Versicherer benannte Partnerwerkstatt entstanden wéren.

(5) Im ubrigen gelten die Bestimmungen des § 13 fiir die Ermittlung der Ersatzleistung.

(6) Bei Streitigkeiten tiber die Hohe der Entschadigung gilt das Sachverstédndigenverfahren geméas § 14.

Falls besonders vereinbart, ersetzt der Versicherer bei Schaden im Sinne von § 13 Absatz 5 Satz 1 und 2
wéhrend der Laufzeit des Leasingvertrages die Differenz zwischen dem Leasingrestbetrag (Buchwert) und
dem Neupreis gemaf3 § 13 Absatz 2 oder dem Wiederbeschaffungswert geméafl § 13 Absatz 1. Die in § 13
Absatz 1 geregelte Beriicksichtigung von Vorschédden findet hierauf keine Anwendung. Fiir die Gesamtleis-
tung des Versicherers auf Grund dieser Bestimmung sowie nach § 13 bildet die unverbindliche Preisempfeh-
lung des Herstellers (§ 13 Absatz 3) die Leistungsgrenze.

Der Leasingrestbetrag ist die Summe aus ausstehenden abgezinsten Leasingraten, anteiliger Restrate, abge-
zinstem Leasingrestwert und noch nicht verbrauchter Mietvorauszahlung. Nicht beriicksichtigt werden vor
Eintritt des Schadenfalls fallig gewesene, nicht bezahlte Raten. Bei der Berechnung wird auf den Zeitpunkt
des Schadenereignisses abgestellt.

Die Leistung aus der GAP-Deckung gilt auf der Grundlage marktiblicher Zinsen und Laufzeiten.

Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen des Versicherers den Leasingvertrag und die Abrechnung des
Leasinggebers anldsslich des Schadenfalls vorzulegen.

(1) Bei Meinungsverschiedenheit iiber die Hohe des Schadens einschlie3lich der Feststellung des Wieder-
beschaffungswertes oder tiber den Umfang der erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten entscheidet
ein Sachverstdandigenausschuss.

(2) Der Ausschuss besteht aus zwei Mitgliedern, von denen der Versicherer und der Versicherungsnehmer je
eines benennt. Wenn der eine Vertragsteil innerhalb zweier Wochen nach schriftlicher Aufforderung sein
Ausschussmitglied nicht benennt, so wird auch dieses von dem anderen Vertragsteil benannt.

(3) Soweit sich die Ausschussmitglieder nicht einigen, entscheidet innerhalb der durch ihre Abschatzung
gegebenen Grenzen ein Obmann, der vor Beginn des Verfahrens von ihnen gewahlt werden soll. Einigen
sie sich tiber die Person des Obmanns nicht, so wird er durch das zustdandige Amtsgericht ernannt.

(4) Ausschussmitglieder und Obleute diirfen nur Sachverstandige fiir Kraftfahrzeuge sein.

(5) Bewilligt der Sachverstandigenausschuss die Forderung des Versicherungsnehmers, so hat der Versiche-
rer die Kosten voll zu tragen. Kommt der Ausschuss zu einer Entscheidung, die {iber das Angebot des
Versicherers nicht hinausgeht, so sind die Kosten des Verfahrens vom Versicherungsnehmer voll zu tra-
gen. Liegt die Entscheidung zwischen Angebot und Forderung, so tritt eine verhdltnismafige Verteilung
der Kosten ein.

(1) Die Entschadigung wird innerhalb zweier Wochen nach ihrer Feststellung gezahlt, im Falle der Entwen-
dung jedoch nicht vor Ablauf der Frist von einem Monat (§ 13 Abs. 7). Ist die Hohe eines unter die Ver-
sicherung fallenden Schadens bis zum Ablauf eines Monats nicht festgestellt, werden auf Verlangen des
Versicherungsnehmers angemessene Vorschiisse geleistet.

(2) Ersatzanspriiche des Versicherungsnehmers, die nach-VVG auf den Versicherer tibergegangen sind,
kdnnen gegen den berechtigten Fahrer und andere in der Haftpflichtversicherung versicherte Personen
sowie gegen den Mieter oder Entleiher nur geltend gemacht werden, wenn von ihnen der Versicherungs-
fall vorsatzlich oder grob fahrlédssig herbeigefiihrt worden ist.
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D. Kraftfahrtunfallversicherung

§16
Versicherungsart und
Leistungen

§17
Versicherte Personen

§18
Umfang der Versicherung

§19
Ausschliisse

§20
Voraussetzungen und Umfang
der Leistungen
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(1) Die Kraftfahrtunfallversicherung wird als Insassenunfallversicherung nach dem Pauschalsystem abge-
schlossen. Danach ist jede versicherte Person mit dem der Anzahl der Versicherten entsprechenden Teil-
betrag der vereinbarten Summe versichert. Bei zwei und mehr Versicherten erhéhen sich die Versiche-
rungssummen um 50 %.

(2) Die Leistungen des Versicherers (§ 20) richten sich nach den Versicherungssummen, die im Vertrag fiir
a) den Fall der dauernden Beeintrachtigung der kérperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit (Invali-
ditat),
b) den Fall des Todes
vereinbart sind.

Versicherte Personen sind die berechtigten Insassen des im Vertrag bezeichneten Fahrzeugs. Berechtigte
Insassen sind Personen, die sich mit Wissen und Willen der tiber die Verwendung des Fahrzeugs Verfligungs-
berechtigten in oder auf dem versicherten Fahrzeug befinden oder im ursédchlichen Zusammenhang mit ihrer
Beforderung beim Gebrauch des Fahrzeugs im Rahmen des § 18 I. tatig werden.

I.  Gegenstand der Versicherung

Die Versicherung bezieht sich auf Unflle, die dem Versicherten wahrend der Wirksamkeit des Vertrages
zustoBBen und in ursdchlichem Zusammenhang mit dem Lenken, Benutzen, Behandeln, dem Be- und
Entladen sowie Abstellen des Kraftfahrzeugs oder Anhdngers stehen. Unfélle beim Ein- und Aussteigen
sind mitversichert.

II.  Unfallbegriff

(1) Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plétzlich von auBen auf seinen Kérper wirkendes
Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschiadigung erleidet.

(2) Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhdhte Kraftanstrengung an GliedmafBen oder Wirbelsdule
a) ein Gelenk verrenkt wird oder

b) Muskeln, Sehnen, Bénder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen:

(1) Unfélle durch Geistesstorungen oder schwere Nervenleiden, Schlaganfélle, epileptische Anfélle oder
andere Krampfanfélle, die den ganzen Kérper des Versicherten ergreifen sowie Unfdlle des Fahrers
infolge von Bewusstseinsstorungen, auch soweit diese durch Trunkenheit verursacht sind. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch, wenn diese Stérungen oder Anfélle durch ein Unfallereignis verursacht
waren, das unter diesen Vertrag oder unter eine fiir das Vorfahrzeug bestehende Insassenunfallversiche-
rung fallt.

(2) Unfille, die dem Versicherten dadurch zustofen, dass er vorsatzlich eine Straftat ausfiihrt oder versucht.

(3) Unfélle bei Fahrten, die ohne Wissen und Willen der tiber die Verwendung des Fahrzeugs Verfiigungsbe-
rechtigten vorbereitet, ausgefiihrt oder ausgedehnt werden.

(4) Infektionen

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Krankheitserreger durch eine Unfallverletzung im Sinne
von § 18 II. in den Korper gelangt sind.

Nicht als Unfallverletzungen gelten dabei Haut- und Schleimhautverletzungen, die als solche geringfiigig
sind und durch die Krankheitserreger sofort oder spater in den Korper gelangen; fir Tollwut und Wund-
starrkrampf entfdllt diese Einschrankung.

Fiir Infektionen, die durch HeilmaBnahmen verursacht sind, besteht Versicherungsschutz, wenn die
Heilmafinahmen durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.

(5) Bauch- oder Unterleibsbriiche

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame, von
auflen kommende Einwirkung entstanden sind.

(6) Schadigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis im Sinne
von § 18 II. (1) die tiberwiegende Ursache ist.

(7) Krankhafte Stérungen infolge psychischer Reaktionen, gleichgiiltig, wodurch diese verursacht sind.

(8) AuBerdem gelten die in § 2 b (4) a) bis ¢) genannten Ausschliisse. Gesetzliche Ausschliisse bleiben
unberiihrt.

Fiir die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung der Leistungen gelten die nachfolgenden Bestimmun-
gen.

I. Invaliditatsleistung

(1) Fuhrt der Unfall zu einer dauernden Beeintrachtigung der kérperlichen oder geistigen Leistungs-
fahigkeit (Invaliditdt) des Versicherten, so entsteht Anspruch auf Kapitalleistung aus der fiir den
Invaliditatsfall versicherten Summe.

Die Invaliditat muss innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten sowie spatestens vor Ablauf
einer Frist von weiteren sechs Monaten drztlich festgestellt und geltend gemacht sein.



§21
Einschrdnkung der Leistungen

§22
Félligkeit der Leistungen

(2) Grundlage fiir die Berechnung der Leistung bilden die Versicherungssumme und der Grad der Invali-
ditat.
a) Bei Verlust oder vélliger Funktionsunfahigkeit der nachfolgenden Kérperteile und Sinnesorgane
gelten ausschlieBlich die folgenden Invaliditatsgrade:

Arm 70 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 70 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 70 %
Hand 70 %
Daumen 25 %
Zeigefinger 16 %
anderer Finger 10 %
Bein tiber der Mitte des Oberschenkels 70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 65 %
Bein bis unterhalb des Knies 55 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 50 %
Fuf3 50 %
grofie Zehe 8 %
andere Zehe 3%
Auge 55 %
Gehor auf einem Ohr 35 %
Geruchssinn 10 %
Geschmackssinn 5%

b) Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachtigung gilt der entsprechende Teil des jeweili-
gen Prozentsatzes.

c) Firandere Korperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditdtsgrad danach, inwieweit
die normale korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit insgesamt beeintrachtigt ist. Dabei
sind ausschlie8lich medizinische Gesichtspunkte zu beriicksichtigen.

d) Sind durch den Unfall mehrere kérperliche oder geistige Funktionen beeintrachtigt, so werden
die Invaliditdtsgrade, die sich nach a) — c¢) ergeben, zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent
werden jedoch nicht angenommen.

(3) Waren betroffene Korperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktion bereits vor dem Unfall dau-
ernd beeintrachtigt, wird der Invaliditdtsgrad um die Vorinvaliditdt gemindert. Diese ist nach Absatz
2 zu bemessen.

(4) Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall ein, so besteht kein Anspruch auf
Invaliditatsleistung.

(5) Stirbt der Versicherte aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder — gleich-
giiltig aus welcher Ursache — spater als ein Jahr nach dem Unfall und war ein Anspruch auf Invaliditats-
leistung nach (1) entstanden, so ist nach dem Invaliditdtsgrad zu leisten, mit dem auf Grund der
zuletzt erhobenen arztlichen Befunde zu rechnen gewesen ware.

Il. Todesfallleistung

Fihrt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode, so entsteht Anspruch auf Leistung nach der fiir den
Todesfall versicherten Summe.

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschadi-
gung oder deren Folgen mitgewirkt, so wird die Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des
Gebrechens gekiirzt, wenn dieser Anteil mindestens 40 % betradgt.

(1) Sobald dem Versicherer die Unterlagen zugegangen sind, die der Versicherungsnehmer zum Nachweis
des Unfallhergangs und der Unfallfolgen sowie iiber den Abschluss des fiir die Bemessung der Invali-
ditat notwendigen Heilverfahrens beizubringen hat, ist der Versicherer verpflichtet, innerhalb eines

onats N - . < 2ren, 0b und in welcher Hohe

er einen Anspruch anerkennt.

Die arztlichen Gebiihren, die dem Versicherungsnehmer zur Begriindung des Leistungsanspruches ent-
stehen, tibernimmt der Versicherer bei Invaliditdt bis zu 1 Promille der versicherten Summe.

Erkennt der Versicherer den Anspruch an oder haben sich Versicherungsnehmer und Versicherer tiber
Grund und Hohe geeinigt, so erbringt der Versicherer die Leistung innerhalb von zwei Wochen.

(2

—

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditadtsleistung innerhalb eines Jahres nach Eintritt des
Unfalles nur beansprucht werden, soweit eine Todesfallsumme versichert ist.

3

=

Steht die Leistungspflicht zundchst nur dem Grunde nach fest, so zahlt der Versicherer angemessene
Vorschiisse.

(@

R

Versicherungsnehmer und Versicherer sind berechtigt, den Grad der Invaliditat jahrlich neu bemessen zu
lassen. Dem Versicherungsnehmer steht das Recht langstens 3 Jahre nach Eintritt des Unfalles zu, dem
Versicherer nur 2 Jahre. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres betrdgt die Frist fiir beide
Parteien 5 Jahre. Dieses Recht muss vom Versicherer mit Abgabe seiner Erkldrung nach Absatz 1 | R

I - v

Ergibt die endgiiltige Bemessung eine hohere Infvaliditatsleistung, als sie der Versicherer bereits
erbracht hat, so ist der Mehrbetrag mit 5 % jahrlich zu verzinsen.

17


k3313
Rechteck

k3313
Rechteck

k3313
Rechteck


E. Schutzbriefversicherung

Die Schutzbriefversicherung kann nur zusammen mit dem Vertrag iiber die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung fiir denselben Personenkraftwagen, dasselbe Kraftrad im Sinne von Nr. 2 Abs. 1c TB-Privat oder
dasselbe Wohnmobil mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von nicht meht als 4 to abgeschlossen werden.

§23 (1) Der Versicherer leistet Entschadigung in Geld oder erbringt Serviceleistungen in folgenden Fallen:
Versicherte Gefahren a) Panne und Unfall (§ 24)

aa) Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schadenort (§ 24 Nr. 1);
bb) Bergen und Abtransport (§ 24 Nr. 2);
cc) Ubernachtung bei Fahrzeugausfall (§ 24 Nr. 3);
dd) Weiterfahrt oder Riickfahrt bei Fahrzeugausfall (§ 24 Nr. 4 a);
ee) Mietwagen bei Fahrzeugausfall (§ 24 Nr. 4 b);
ff) Ersatzteilversand (§ 24 Nr. 5);
gg) Fahrzeugtransport bei Fahrzeugausfall (§ 24 Nr. 6);
hh) Fahrzeugunterstellung (§ 24 Nr. 7);

b) Diebstahl und Totalschaden (§ 25)
aa) Ubernachtung (§ 25 Nr. 1);
bb) Weiterfahrt und Riickfahrt (§ 25 Nr. 2);
cc) Mietwagen (§ 25 Nr. 3);
dd) Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 25 Nr. 4);
ee) Fahrzeugunterstellung (§ 25 Nr. 5);

c) Fahrerausfall (§ 26)
aa) Fahrzeugriickholung (§ 26 Nr. 1);
bb) Ubernachtung (§ 26 Nr. 2);

d) Kinderriickholung und Krankenbesuch (§ 27)
aa) Kinderriickholung (§ 27 Nr. 1 und 2);
bb) Krankenbesuch (§ 27 Nr. 3).

(2) Der Schutzbrief gilt nur fiir iberwiegend privat genutzte Personenkraftwagen, Kraftrader im Sinne von
Nr. 2 Abs. 1c TB-Privat und Wohnmobile mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 4 to;
er erstreckt sich auch auf mitgefiihrte Wohnwagen-, Gepack- oder Bootsanhdnger sowie mitgefiihrtes
Gepdck und Ladung.

(3) Reise ist jede Abwesenheit vom standigen Wohnsitz bis zu einer Hochstdauer von fortlaufend 6 Wochen.
Als standiger Wohnsitz gilt der inldndische Ort, an dem der Versicherungsnehmer polizeilich gemeldet
ist und sich Giberwiegend aufhalt.

§24 Kann das Fahrzeug auf Grund einer Panne (Brems-, Betriebs- oder reiner Bruchschaden) oder eines Unfalles

Panne und Unfall (unmittelbar von auBen her, plétzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis) seine Fahrt nicht
unmittelbar fortsetzen, erbringt der Versicherer unter Beriicksichtigung der Regelungen in § 30 Leistungen
fir:

1. die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeuges unmittelbar an der Schadensstelle durch
Pannenhilfsfahrzeuge bis zu einem Wert von 103 EUR (einschlieBlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mit-
gefiihrten Kleinteile);

2. das Bergen und den Abtransport, wobei sich die Leistungspflicht des Versicherers fiir den Abtransport
auf einen Wert bis zu 154 EUR beschrédnkt und die Leistungen gemaf3 Nr. 1 angerechnet werden;

3. a) eine Ubernachtung des Versicherungsnehmers bis zu 52 EUR und der berechtigten Insassen bis zu
26 EUR pro Person, wenn

das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Ndhe fahrbereit gemacht, die Fahrbereitschaft aber am
Tage des Schadenfalles nicht wiederhergestellt werden kann und der Versicherungsnehmer und die
berechtigten Insassen deshalb am Ort der Reparaturwerkstatt oder am nachstgelegenen Ort mit
einer Ubernachtungsmoglichkeit ibernachten;

b) weitere Ubernachtungen nach MaRgabe von Nr. 3 a) bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
des Fahrzeuges, wenn das Fahrzeug an dem auf den Schadenfall folgenden Tag nicht wieder in fahr-
bereiten Zustand versetzt ist, jedoch fiir héchstens zwei weitere Ubernachtungen;

4. anstelle der Leistung nach Nr. 3 b)

a) die Fahrt des Versicherungsnehmers und der berechtigten Insassen mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln
—nach Wahl des einzelnen — entweder zum Zielort und vom Zielort zuriick zu der Reparaturwerkstatt
am Schadenort oder zu dem im Versicherungsschein festgelegten Wohnsitz des Versicherungsneh-
mers und fiir diesen oder eine von ihm beauftragte Person vom Wohnsitz zur Reparaturwerkstatt am

Schadenort auf dem jeweils kiirzesten Wege.
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§25
Diebstahl oder Totalschaden

§26
Fahrerausfall

5.

Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Hohe der Eisenbahnkosten zweiter Klasse einschlieBlich Zu-
schlagen sowie fiir Taxifahrten zum und vom ndchsterreichbaren 6ffentlichen Verkehrsmittel bis zu
insgesamt 26 EUR. Liegt der Zielort aufierhalb des in § 1 Abs. 3 bezeichneten Geltungsbereiches,
beschrankt sich die Leistung auf die Fahrt innerhalb dieses Geltungsbereiches.

oder

b) die Anmietung eines gleichartigen Selbstfahrervermietfahrzeuges bis zur Wiederherstellung der
Fahrbereitschaft, jedoch hochstens fiir 7 Tage zu maximal 52 EUR je Tag.

Ist bei einer Panne der Schadenort weniger als 50 km Luftlinie vom standigen Wonsitz des Versiche-
rungsnehmers entfernt, entfallt diese Leistung (§ 30 Abs. 1 b).

Liegt bei einem Unfall der Schadenort weniger als 50 km Luftlinie vom stdndigen Wohnsitz des Ver-
sicherungsnehmers entfernt, ist diese Leistung auf hochstens 5 Tage beschrankt.

Bei Schadenfillen im Ausland werden Mietwagenkosten fiir die Fahrt zum stéandigen Wohnsitz des
Versicherungsnehmers bis zu 358 EUR auch fiir eine geringere Anzahl von Tagen tibernommen.

Wird diese Leistung in Anspruch genommen, stehen weder dem Versicherungsnehmer noch einem
der berechtigten Insassen Leistungen gem&f Nr. 3 b) oder Nr. 4 a) zu;

den Bahn- oder Lufttransport von Fahrzeugersatzteilen zu einem Schadenort, der auBerhalb Deutsch-
lands, aber innerhalb Europas (geographisch) liegt, sowie den eventuell erforderlichen einfachen Riick-
transport ausgetauschter Motoren, Getriebe oder Achsen.

Voraussetzung ist, dass die Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeuges not-
wendig sind und am Schadenort oder in dessen Nahe nicht beschafft werden kénnen;

den Riicktransport des Fahrzeuges von einem Schadenort innerhalb Europas (geographisch), aber
auflerhalb Deutschlands, zu einer Werkstatt an den im Versicherungsschein festgelegten Wohnsitz des
Versicherungsnehmers oder den Weitertransport bis zum Zielort, sofern dadurch keine héheren Kosten
als beim Riicktransport entstehen und eine Reparatur am Zielort moglich ist.

Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Ndhe nicht fahrbereit gemacht wer-
den kann und die Kosten einer Reparatur den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges am Tage des
Schadens im Inland nicht Gbersteigen. Wiederbeschaffungswert ist der Kaufpreis, den der Versiche-
rungsnehmer aufwenden muss, um ein gleichwertiges, gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben;

die notwendige Unterstellung des Fahrzeuges in den Féllen Nr. 3, 4 und 5 bis zur Wiederherstellung der
Fahrbereitschaft und im Fall Nr. 6 bis zum Fahrzeugtransport, jeweils jedoch fiir hdchstens zwei Wochen.

Kann das Fahrzeug auf Grund eines Diebstahles oder Totalschadens in Folge eines Unfalls nicht zu dem im
Versicherungsschein festgelegten Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuriickgefahren werden, erbringt der
Versicherer unter Beriicksichtigung der Regelungen in § 30 Leistungen fiir:

1.

héchstens drei Ubernachtungen des Versicherungsnehmers bis zu 52 EUR pro Ubernachtung und der
berechtigten Insassen bis zu 26 EUR pro Person und Nacht, soweit die Ubernachtungen durch das Scha-
denereignis erforderlich waren;

die Fahrt des Versicherungsnehmers und der berechtigten Insassen mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln
zum Zielort und zuriick zu dem im Versicherungsschein festgelegten Wohnsitz des Versicherungsneh-
mers auf dem jeweils kiirzesten Wege. Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Hohe der Eisenbahnkosten
zweiter Klasse einschlieBlich Zuschlagen sowie fiir Taxifahrten zum und vom nédchsterreichbaren 6ffent-
lichen Verkehrsmittel bis zu insgesamt 26 EUR;

anstelle der Ersatzleistung nach Nr. 2

die Anmietung eines gleichartigen Selbstfahrervermietfahrzeuges zur Weiter- und Riickfahrt; jedoch
hdchstens fiir 7 Tage und maximal 52 EUR je Tag.

Liegt bei einem Unfall der Schadenort weniger als 50 km Luftlinie vom stdndigen Wohnsitz des Versiche-
rungsnehmers entfernt, ist diese Leistung auf hdchstens 5 Tage beschrankt.

Bei Schadenfillen im Ausland werden Mietwagenkosten fiir die Fahrt zum stéandigen Wohnsitz des Ver-
sicherungsnehmers bis zu 358 EUR auch fiir eine geringere Anzahl von Tagen {ibernommen.

Wird diese Leistung in Anspruch genommen, stehen weder dem Versicherungsnehmer noch einem der
berechtigten Insassen Leistungen gemaf Nr. 2 zu.

Muss das versicherte Fahrzeug in Folge des Schadenereignisses im Ausland verzollt werden, hilft der
Versicherer bei der Verzollung und trdgt die hierbei anfallenden Verfahrensgebiihren mit Ausnahme des
Zollbetrages und sonstiger Steuern. Ist zur Vermeidung der Verzollung eine Verschrottung des Fahrzeugs
erforderlich, werden die hierdurch entstehenden Kosten tibernommen.

die notwendige Unterstellung des Fahrzeuges nach dem Wiederauffinden oder bis zur Fahrzeugverzol-
lung oder -verschrottung gemas Nr. 4, jedoch flir hochstens zwei Wochen.

Voraussetzung fiir diese Leistung ist, dass der Schadenfall innerhalb des ortlichen Geltungsbereiches
des § 1 Abs. 3, aber auBBerhalb Deutschlands eingetreten ist.

Kann auf einer Reise infolge Todes des Fahrers oder dessen krankheits- bzw. verletzungsbedingter Fahrun-
fahigkeit, die langer als drei Tage dauert, das Fahrzeug weder von diesem noch von einem Insassen zuriick-
gefahren werden, so erbringt der Versicherer Leistungen fiir

1.

Fahrt, Unterbringung und Verpflegung eines Ersatzfahrers, der das Fahrzeug zu dem im Versicherungs-
schein festgelegten Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuriickholt. Die Leistung des Versicherers
beschrankt sich insgesamt auf einen Wert bis zu 0,30 EUR je Km-Entfernung zum Wohnsitz des Versiche-
rungsnehmers;
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§27
Kinderriickholung und
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§28
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§29
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§30
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§31
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§32
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2. hochstens drei Ubernachtungen des Versicherungsnehmers bis zu 52 EUR pro Ubernachtung und der
berechtigten Insassen bis zu 26 EUR pro Person und Nacht, soweit die Ubernachtungen durch den Fah-
rerausfall erforderlich werden.

1. Konnen sowohl der Versicherungsnehmer als auch sein Ehegatte infolge Todes, Erkrankung oder Verlet-
zung auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug nicht mehr fiir die berechtigten Insassen im Alter bis
zu 15 Jahren sorgen und stehen auch keine weiteren Mitreisenden fiir eine Betreuung der Kinder zur Ver-
fligung, so erbringt der Versicherer die notwendigen Leistungen fiir Fahrt, Unterbringung und Verpfle-
gung einer Begleitperson aus der Bundesrepublik Deutschland, die die Kinder abholt, und Riickfahrt der
Begleitperson und der Kinder an deren Wohnsitz mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln. Eine Kostenerstattung
erfolgt bis zur Hohe der Eisenbahnkosten zweiter Klasse einschlieflich Zuschldgen sowie fiir Taxifahrten
zum und vom nédchsterreichbaren 6ffentlichen Verkehrsmittel bis zu insgesamt 26 EUR.

2. Wurden durch die Riickholung Fahrtkosten eingespart, ist diese Ersparnis auf die Leistung des Versicher-
ers anzurechnen.

3. Miissen sich der Versicherungsnehmer oder einer der berechtigen Insassen infolge Erkrankung oder Ver-
letzung auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug langer als zwei Wochen in einem Krankenhaus
aufhalten, erbringt der Versicherer Leistungen fiir Fahrt und Ubernachtung bis 512 EUR fiir Besuche des
Erkrankten durch eine ihm nahestehende Person.

Versicherungsschutz besteht bei Benutzung des versicherten Fahrzeuges fiir den Versicherungsnehmer, fiir
die berechtigten Fahrer und Insassen.

Versicherungsschutz besteht subsidiar zu anderweitig bestehenden Versicherungen, das heift, sofern Versi-

cherungsschutz fiir dieselbe Gefahr auch noch bei einem anderen Versicherer besteht, geht der anderweitige
Vertrag diesem Vertrag vor. Dem Versicherungsnehmer steht es frei, welchem Versicherer er den Schadenfall

anzeigt. Meldet er den Schadenfall der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, dann wird diese insoweit auch

in Vorleistung treten.

(1) Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn das Ereignis, das einen unter die Versicherung fallenden
Schaden verursacht,

a) durch eine Erkrankung, die innerhalb von 6 Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum wiederhol-
ten Male aufgetreten ist, verursacht wurde,

b) in einer Entfernung von weniger als 50 km Luftlinie vom standigen Wohnsitz des Versicherungsneh-
mers eingetreten ist.

Dieser Ausschluss gilt nicht fiir die Leistungen:

— Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schadenort (§ 24 Nr. 1.),

— Bergen und Abtransport (§ 24 Nr. 2.);

— Mietwagen bei Fahrzeugausfall (§ 24 Nr. 4. b), Satz 2 Alternative 2 und Satz 3),
- Mietwagen (§ 25 Nr. 3., Satz 2 und 3),

- Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 25 Nr. 4.).

(2) Daneben gelten die in § 2b Abs. 4 a) bis c) aufgefiihrten Ausschliisse. Gesetzliche Ausschliisse bleiben
unberiihrt.

Hat der Versicherungsnehmer auf Grund der Leistung des Versicherers Kosten erspart, die er ohne den
Schadeneintritt hdtte aufwenden miissen, kann der Versicherer seine Leistung um einen Betrag in Hohe
dieser Kosten kiirzen.

Soweit nicht in diesen Versicherungsbedingungen abweichendes vereinbart ist, gelten die gesetzlichen Vor-
schriften.



Besondere Bedingungen zur Oldtimer-Versicherung

Stand: 01.09.2005

1.
Geltungs- und Anwendungs-
bereich

2.
Wagnisbeschreibung

3.
Klassifizierungen

4,
Zustandsnoten

5.

Gutachten eines vereidigten
oder zertifizierten Sach-
verstandigen

6.
Versicherungswert in der Fahr-
zeugversicherung

7.
Beitragsberechnung

8.
Ersatzleistung in der Fahrzeug-
versicherung

In der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und der Fahrzeugversicherung finden die Besonderen Bedingungen zur Old-
timer-Versicherung fiir die unter Ziffer 2. beschriebenen Wagnisse Anwendung, sofern

a) der Versicherungsnehmer bzw. sein mit ihm in hduslicher Gemeinschaft lebender Ehe-/ Lebenspartner
neben dem Oldtimer-Kraftfahrzeug im Sinne von Ziffer 2. zusatzlich ein Kraftfahrzeug fiir den Alltagsge-
brauch besitzt, und

b) bei Abschluss der Versicherung fiir das Oldtimer-Kraftfahrzeug ein Gutachten geméas Ziffer 5. vorgelegt
wird, und

¢) neben der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung fiir das Oldtimer-Kraftfahrzeug auch eine Fahrzeugver-
sicherung besteht,

sowie dariiber hinaus die nachfolgend geregelten Voraussetzungen erfiillt sind.

Oldtimer im Sinne dieser Bedingungen sind Personenkraftwagen oder Kraftrader, die hinsichtlich ihres Alters
den Klassifizierungen der Ziffer 3. zugerechnet werden konnen. Sie sind nicht im taglichen Gebrauch und
befinden sich in einem Originalzustand, oder, falls teil- bzw. vollrestauriert, in einem mit dem Original abso-
lut identischen Zustand. In allen Fillen muss die Zustandsnote mindestens 3 betragen (siehe Ziffer 4.).

Aus Griinden des Umweltschutzes, der Verkehrssicherheit und des Objektschutzes sind Veranderungen am
Fahrzeug zuldssig. Durch eine zusétzliche Ausriistung und Ausstattung darf der Originaleindruck des Fahr-
zeuges nicht beeintrachtigt werden.

PKW-Klassiker sind Fahrzeuge, die bei Versicherungsbeginn mindestens 40 Jahre alt sind.
PKW-Youngtimer sind Fahrzeuge, die bei Versicherungsbeginn mindestens 25 Jahre alt sind.
Oldtimer-Kraftrader sind Fahrzeuge, die bei Versicherungsbeginn mindestens 30 Jahre alt sind.

MaBgeblich fiir die Bestimmung des Fahrzeugalters ist das Baujahr; bei Youngtimern und Kradern hilfsweise
das Datum der Erstzulassung.

Note 1: Makelloser Zustand. Keine Mangel an Technik, Optik und Historie (Originalitdt). Unbenutztes Origi-
nal (Museumsauto) oder mit Neuteilen komplett restauriertes Fahrzeug.

Note 2: Guter Zustand. Mangelfrei, aber mit leichten Gebrauchsspuren. Original, aber fachgerecht und auf-
wendig restauriert. Keine fehlenden oder zusétzlich montierten Teile (Ausnahme: Wenn es die StVZO
verlangt).

Note 3: Gebrauchter Zustand. Normale Spuren der Jahre. Kleinere Mangel, aber voll fahrbereit. Keine Durch-
rostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig.

Zustand und Marktwert des versicherten Fahrzeugs sind bei Beginn der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und / oder
Fahrzeugversicherung durch ein maximal ein Jahr altes Gutachten eines vereidigten oder zertifizierten Sach-

verstdndigen zu belegen. Bei einem Marktwert ab 10.000 EUR ist ein Gutachten von Bewertungspartnern der
Firmen Classic Data oder OLDITAX vorzulegen.

Versicherungswert ist, falls nicht anders vereinbart, der Marktwert des versicherten Fahrzeuges bei Vertrags-
beginn.

Der Versicherungsnehmer kann nach Vertragsabschluss jederzeit den Marktwert des versicherten Fahrzeuges
mit dem Versicherer erneut abstimmen.

In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung richtet sich der Beitrag nach der Klassifizierung, der das Fahr-
zeug dem Baujahr entsprechend vom Versicherer geméaf3 Ziffer 3. zugeordnet wird und auBerdem nach der
Leistung des Fahrzeuges in kW.

In der Fahrzeugversicherung richtet sich der Beitrag nach der Klassifizierung, der das Fahrzeug dem Baujahr
entsprechend vom Versicherer gemaf Ziffer 3. zugeordnet wird und auBerdem nach dem Wert des Fahrzeu-
ges.

Die Zulassung mit einem Saisonkennzeichen bewirkt keine BeitragsermaRigung (TB-Privat Nr. 5 Abs. 1
Satz 4, Nr. 5 a Abs. 4).

Im Rahmen der Fahrzeugvoll- und -teilversicherung wird in Ergdnzung von § 12 Abs. 1 AKB-Privat auch
Deckung fiir Schaden an dem versicherten Oldtimer durch einen Unfall des Transportmittels, auf dessen
Ladefldche das versicherte Fahrzeug beférdert wird, gewahrt (Transportmittelunfall).

Anstelle des § 13 Abs. 1 — 6 AKB-Privat gelten folgende Bestimmungen:

(1) Der Versicherer ersetzt einen Schaden bis zur Hohe des Marktwertes des Fahrzeuges oder seiner Teile
am Tage des Schadens maximal bis zur Hohe des festgesetzten Versicherungswertes, soweit in den fol-
genden Absdtzen nichts anderes bestimmt ist. Marktwert ist der Kaufpreis, den der Versicherungsneh-
mer aufwenden muss, um ein gleichwertiges Fahrzeug oder gleichwertige Teile zu erwerben.
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Vorsorgeversicherung bei
Wertsteigerung (Fahrzeug-
versicherung

10.
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(2) Der Versicherer ersetzt die Kosten der Wiederherstellung, soweit deren voraussichtliche Hohe im Scha-
denfall nach Abzug des Wertes der Rest- und Altteile nicht den Versicherungswert nach Ziffer 6. tiber-
schreitet. Umsatzsteuer ersetzt der Versicherer nur, wenn und soweit sie tatsdachlich angefallen ist.

(3) Rest- und Altteile verbleiben dem Versicherungsnehmer. Sie werden zum konkreten VerduBerungswert
auf die Ersatzleistung bei Zerstorung des Fahrzeuges angerechnet.

(4) Der Versicherer ersetzt die zur Wiederherstellung notwendigen einfachen Fracht- und Transportkosten,
soweit diese nicht 10 % des Versicherungswertes tiberschreiten, maximal 3.000 EUR.

(5) Bei Verlust oder Totalschaden des Fahrzeuges gewéahrt der Versicherer die nach Absatz 1 und Ziffer 9 zu
berechnende Hochstentschddigung. Ein Totalschaden im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn die
erforderlichen Kosten der Wiederherstellung mindestens 90 % des Marktwertes betragen. Bei Verlust
oder Totalschaden eines ,,Youngtimer-PKW* durch Diebstahl vermindert sich die Entschadigung um
10 v. H., es sei denn, das Fahrzeug war am Tage des Schadens nachweislich mit einer selbstscharfenden
elektrischen oder einer elektronischen Wegfahrsperre ausgeriistet.

Der Wiederherstellungswert ist nicht versichert.

Uberschreitet der Marktwert im Schadenfall auf Grund Wertsteigerung den festgesetzten Versicherungswert,
so erhoht sich die Obergrenze fiir den Ersatzleistungsanspruch des Versicherungsnehmers gemas Ziffer 8. (1)
im Schadenfall entsprechend der Wertsteigerung auf hochstens 110 % des Versicherungswertes.

(1) Ein Fahrzeug gilt nach diesen Bestimmungen fiir die Verwendung mit einem gemas der 49. Ausnahme-
verordnung zur StVZ0 ausgegebenen amtlich abgestempelten roten Kennzeichen zur wiederkehrenden
Verwendung als behordlich angemeldet, wenn die Zulassungsbehérde fiir das Fahrzeug einen besonde-
ren Fahrzeugschein gemdf § 1 Absatz 2 der 49. Ausnahmeverordnung zur StVZO ausgestellt hat und
solange dieser giiltig ist.

(2) Bei Versicherung fiir ein amtlich abgestempeltes rotes Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung

erstreckt sich der Versicherungsschutz in dem vereinbarten Umfang nur auf die im Versicherungsschein
bzw. letzten Nachtrag genannten Fahrzeuge, soweit diese fiir die Verwendung mit dem Kennzeichen
gemaf Absatz 1 behdordlich angemeldet sind.
Neu hinzukommende Fahrzeuge sind in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ab dem Zeitpunkt der
gemadf Absatz 1 vorgenommenen behordlichen Anmeldung mitversichert. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dem Versicherer die behordliche Anmeldung unverziiglich anzuzeigen und die Fahrzeugda-
ten mitzuteilen.

Soll der Versicherungsschutz in der Fahrzeugvoll- oder Fahrzeugteilversicherung vor Einlosung des Versi-
cherungsscheins bzw. Ausfertigung des Nachtrags tiber den Einschluss eines neuen anderen oder weite-
ren Fahrzeuges in den Vertrag beginnen, bedarf es hierzu einer besonderen Zusage durch den Versiche-
rer (vorldufige Deckung).
§ 2 a Abs. 2 Satz 6 bis 8 AKB-Privat bleiben unberiihrt.

(3) Bei Verwendung eines gemaf Absatz 2 versicherten Fahrzeugs mit dem daflir geméafl Absatz 1 ausgege-
benen amtlich abgestempelten roten Kennzeichen besteht Versicherungsschutz nur fiir

—  Priifungs-, Probe- und Uberfiihrungsfahrten,

— Fahrten, die in Zusammenhang mit der Teilnahme an Veranstaltungen stehen, die der Darstellung
von Oldtimer-Fahrzeugen und der Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen, ein-
schlieBlich der Anfahrten zu und Abfahrten von solchen Veranstaltungen sowie

Fahrten zum Zwecke der Reparatur oder Wartung des Fahrzeugs.

(4) Wurde das rote Kennzeichen fiir mehrere Fahrzeuge ausgegeben, richtet sich der Beitrag

a. in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach dem Fahrzeug, fiir das der hochste Beitrag nach

dem Oldtimer-Sondertarif gemaB Ziffer 7. Satz 1ermittelt wird,

b. in der Fahrzeugteilversicherung nach der Summe der fiir jedes Fahrzeug gemaf} Ziffer 7. Satz 2
ermittelten Beitrage,
in der Fahrzeugvollversicherung nach dem Fahrzeug, fiir das der hochste Beitrag gemaf Ziffer 7.
Satz 2 ermittelt wird; fiir alle ibrigen Fahrzeuge wird zusatzlich der Beitrag gemaf Buchstabe b.
berechnet.

o

Unbeschadet Absatz 2 Satz 3 und 4 hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zu neu hinzukom-
menden Fahrzeugen unverziiglich alle nach MaBgabe der Ziffern 2 bis 7 erforderlichen Angaben und
Unterlagen einzureichen.

(1) Die TB-Privat Nr. 5 Abs. 1 Satz 4 und Nr. 5 a zum Saisonkennzeichen finden keine Anwendung.

(2) Die TB-Privat tiber die Tarifgruppen R, A, B, L, D, V, N (Nrn. 8,9 a,9 b, 9 ¢, 9 d, 9 ) sowie {iber die Aus-
richtung der Beitrdge nach der Region der Fahrzeugzulassung (Nrn. 10, 11) und nach Fahrzeugtypklas-
sen (Nr. 12) finden keine Anwendung.

(3) Die TB-Privat Nrn. 13 (Fahrzeugalter), 14 (Garage/Wohneigentum), 15 a (Fahrleistung), 15b (Nutzer-
kreis), 15 ¢ (Single/Partner-Nutzung), 15 d (Alter bei Erwerb der Fahrerlaubnis) finden keine Anwendung.

(4) Die AKB-Privat § 5 Absatz 1 Satz 2, 3 und 4 und die Absétze 2 bis 5 sowie TB-Privat Nr. 29 zur Ruheversi-
cherung finden keine Anwendung.
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Tarifbestimmungen fiir die Kraftfahrtversicherung von iiberwiegend privat
genutzten Fahrzeugen (TB-Privat)

Giiltig ab 01.07.2006

1.
Geltungsbereich

2.

Definition der iiberwiegend
privat genutzten Fahrzeuge nach
Art und Verwendung

3a.
Zahlungsweise

3b.

Félligkeit des Beitrags und
Folgen verspateter Zahlung des
Erstbeitrags

Fiir Versicherungsvertrage in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Fahrzeug-, Kraftfahrtunfall- und Schutzbriefversi-

cherung von Fahrzeugen, die dem Zulassungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland unterliegen und

iberwiegend privat genutzt werden, gelten diese Tarifbestimmungen und der fiir das versicherte Risiko maf3-
gebende Beitragsteil (Tarif).

(1a) Leichtkraftrader im Sinne des Tarifs sind

1. Kraftrdder und Kraftroller mit einem Hubraum von mehr als 50 ccm und nicht mehr als 80 ccm und
einer Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr als 80 km/h,

2. Kraftrader und Kraftroller mit einem Hubraum von mehr als 80 ccm und nicht mehr als 125 ccm,
einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW und einer Héchstgeschwindigkeit von nicht mehr als
80 km/h,

3. Kraftrader und Kraftroller mit einem Hubraum von mehr als 50 ccm und nicht mehr als 125 ccm,
einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW und einer Héchstgeschwindigkeit von mehr als
80 km/h,

mit Ausnahme von Selbstfahrervermietfahrzeugen.

(1b) Kleinkraftrader im Sinne des Tarifs sind Kraftrader mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 ccm und
einer Hochstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h, die ein amtliches Kennzeichen fithren miissen und
bis zum 31. Dezember 1983 erstmals in den Verkehr gekommen sind (Kleinkraftrader alten Rechts,

§ 18 Abs. 2 StVZ0), mit Ausnahme von Selbstfahrervermietfahrzeugen.

(1c) Kraftrader im Sinne des Tarifs sind alle Kraftrdder und Kraftroller, die ein amtliches Kennzeichen fiihren
missen, mit Ausnahme von Leichtkraftradern und Kleinkraftradern sowie Selbstfahrervermietfahrzeu-
gen.

(2) Personenkraftwagen im Sinne des Tarifs sind als Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen
zugelassene Kraftfahrzeuge zur Eigenverwendung mit bis zu 9 Platzen, mit Ausnahme von Mietwagen,
Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeugen.

(3) Leasingfahrzeuge im Sinne des Tarifs sind Kraftfahrzeuge und Anhanger, die gewerbsmaBig ohne
Gestellung eines Fahrers vermietet werden und auf den Mieter zugelassen sind oder bei Zulassung auf
den Vermieter dem Mieter durch Vertrag mindestens 6 Monate tiberlassen werden.

(4) Campingfahrzeuge bzw. Wohnmobile sind als sonstige Kraftfahrzeuge/Wohnwagen zugelassene Kraft-
fahrzeuge, mit Ausnahme von Selbstfahrervermietfahrzeugen.

(5) Wohnwagenanhénger sind als Anhdnger/Wohnwagen zugelassene Anhdnger, mit Ausnahme von
Selbstfahrervermietfahrzeugen.

(1) Die Beitrdge des Tarifs sind, soweit im Tarif nichts anderes bestimmt ist, Jahresbeitrage, die jahrlich im
voraus zu entrichten sind. Bei halb- oder vierteljdhrlicher Teilzahlung ist ein Zuschlag von 3 bzw. 5 v. H.
des Jahresbeitrages zu entrichten. Der Mindestbetrag der halb- oder vierteljahrlichen Teilzahlung ist
20 EUR.

(2) Wird Abbuchung vom Konto des Versicherungsnehmers bei einem Geldinstitut vereinbart, so kann bei
vierteljahrlicher Zahlungsweise der Abruf vom Konto des Versicherungsnehmers auch jeweils in drei
gleichen Monatsraten erfolgen. Der Abbuchung vom Konto des Versicherungsnehmers steht es gleich,
wenn der Beitrag vom Arbeitgeber des Versicherungsnehmers in gleichen Monatsraten iiberwiesen
wird.

(3) Fiir Fahrzeuge, die ein Saisonkennzeichen oder ein Ausfuhrkennzeichen fiihren, werden Teilzahlungen
und monatliche Abbuchungen nicht vereinbart. Das Gleiche gilt, wenn der Teilzahlungsbeitrag den Min-
destbetrag nach Absatz 1 Satz 3 nicht erreicht.

(4) Der Beitrag fiir die Schutzbriefversicherung ist - soweit der Versicherungsnehmer sie nicht ausgeschlos-
sen hat - im Beitrag fiir die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung von iiberwiegend privat genutzten Per-
sonenkraftwagen enthalten.

@

@
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(4) Die Regelungen zur vorlaufigen Deckung (§ 2 a AKB) bleiben unberiihrt.
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3c
Verspdtete Zahlung des
Folgebeitrags

4.
Versicherungsjahr

5.
Kurztarif

5a.
Saisonkennzeichen

24
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(3)

)

Als Versicherungsjahr (Versicherungsperiode) gilt das Kalenderjahr. Die ndchste Versicherungsperiode
beginnt am 01. 01. des auf den Vertragsabschluss folgenden Jahres. Abweichend von Satz 1 und 2 beginnt
die nachste Versicherungsperiode bei Fahrzeugen, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, am
Saisonbeginn.

6y

@

(3a)Fiir die Versicherung eines Kraftfahrzeuges, das mit einem Kurzzeitkennzeichen fiir eine Probe- oder
Uberfithrungsfahrt bis zur Dauer von fiinf Tagen zugelassen ist, betrigt der Beitrag 2 v. H. des Tarifbeitra-
ges (Beitragssatz 100 %) fiir das Fahrzeug, welches das Kurzzeitkennzeichen fiihrt; der Mindestbeitrag
ergibt sich aus dem bei Vertragsabschluss geltenden Tarif. Bei langerer Dauer wird fiir jeden angefange-
nen 5-Tageszeitraum ein weiterer Beitrag von 2 v. H. erhoben.

(3b)Wird das Kraftfahrzeug im Anschluss an die Probe- oder Uberfiihrungsfahrt im Sinne von Absatz 3 a fiir
denselben Versicherungsnehmer mit einem sténdigen (nicht roten) amtlichen Kennzeichen zugelassen,
so wird die Versicherung fiir das Kurzzeitkennzeichen hinsichtlich der Dauer und der Tarifierung in den
neu abzuschlieenden Vertrag einbezogen.

(1) In der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Fahrzeug-, Kraftfahrtunfall- und Schutzbriefversicherung fiir Fahrzeuge,
die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, wird in Abhdngigkeit von der Dauer der Saison ein
Beitragsnachlass gewdhrt; die Hohe des Nachlasses ergibt sich aus dem bei Vertragsschluss geltenden
Tarif.

(2) Liegen Versicherungsbeginn oder -ende innerhalb der Saison, wird der Beitrag dem Verhiltnis des inner-
halb der Saison versicherten Zeitraums zur Dauer der Saison (§ 5a Abs. 1 AKB-Privat) entsprechend
anteilig berechnet.

(3) Endet der Vertrag vor Saisonbeginn, wird kein Beitrag erhoben.

)

(5) Die Absétze 1 bis 4 gelten nicht fiir Wohnwagenanhénger.
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6.
Beitragsberechnung fiir Sonder-
wagnisse

6a.
Abweichender Halter

6b.
Versicherungsteuer

7a.
Gefahrenmerkmale

7b.

Grundsétze fiir die Zuordnung
der Wagnisse nach bestimmten
Gefahrenmerkmalen

7c.
Anwendung und Anderung
von Gefahrenmerkmalen

8.
Tarifgruppe R

(1) In der Fahrzeugversicherung werden fiir Fahrzeuge von iiberdurchschnittlichem Wert, mit Spezialkaros-
serien bzw. mit ungewshnlicher Sonderausstattung und fiir nicht serienméagig mitgelieferte Fahrzeugzu-
behdrteile im Sinne von § 12 Abs. 1 AKB-Privat, deren Gesamtwert die dort genannten Hochstgrenzen
Ubersteigt, Zuschldge erhoben.

Die Hohe des Zuschlages wird auf Anfrage von der Hauptverwaltung bestimmt.

(2) Fur Kraftfahrzeuge, die ein Ausfuhrkennzeichen fiihren, wird der Beitrag auf Anfrage von der Hauptver-
waltung bestimmt.

Fiir Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherungsvertrage von Fahrzeugen, die auf
eine andere Person als die des Versicherungsnehmers oder auf mehrere Personen zugelassen sind, wird fiir
die Dauer der abweichenden Halterschaft jeweils ein Zuschlag erhoben. Die Hohe des Zuschlags richtet sich
nach dem jeweils giiltigen Tarif.

(1) In den vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Beitrdgen ist die Versicherungsteuer enthalten.

(2) DerVomhundertsatz der Versicherungsteuer richtet sich nach dem Versicherungsteuergesetz. Er wird
berechnet von dem vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Beitrag zuziiglich der Nebenkosten im
Sinne von § 3 Abs. 1 Versicherungsteuergesetz.

Zu den Gefahrenmerkmalen gehoren insbesondere Art, Hersteller, Typ, Neuwert, Ausstattung, Alter des Fahr-
zeugs, Leistung in kW, Verwendung oder Standort des Fahrzeugs, auf wen das Fahrzeug zugelassen ist sowie
Alter, Beruf, Wohnort des Versicherungsnehmers und der Schadenverlauf des Vertrages des Versicherungs-
nehmers.

(1) MaRgeblich fiir die Zuordnung der Fahrzeuge nach Standort, Art, Aufbau, Verwendung, Leistung in kW
sind die Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung Teil | ( Fahrzeugschein), hilfsweise in der Zulas-
sungsbescheinigung Teil Il (Fahrzeugbrief) oder in anderen amtlichen Urkunden, soweit im Tarif nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Bei der Zuordnung zu den Tarifgruppen und Regionalklassen sowie bei der Einstufung in die Schaden-
freiheitsklassen oder Schadenklassen werden die im Tarif vorgesehenen Gefahrenmerkmale nur bertick-
sichtigt, wenn sie in der Person des Versicherungsnehmers, bei Versicherungen von Leasingfahrzeugen
in der Person des Leasingnehmers erfiillt sind. Insbesondere besteht bei Ubergang des Versicherungs-
vertrages kein Anspruch auf Beriicksichtigung der Dauer der Schadenfreiheit und der Anzahl der
Schdden des Vertrags des bisherigen Versicherungsnehmers. Durch die Ableistung des Grundwehr- und
Zivildienstes wird die Zuordnung eines Versicherungsvertrages zu den Tarifgruppen nicht beriihrt.

(1) Gefahrenmerkmale werden nicht beriicksichtigt, wenn sie das Wagnis nicht beeinflussen.

(2) Andern sich Gefahrenmerkmale, die die Beitragsberechnung bestimmen, gilt der neue Beitrag von dem
Tage an, der auf den Eintritt der Anderung folgt, soweit es in diesen Tarifbestimmungen nicht anders
geregelt ist.

(3) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen fiir

— den vom Versicherungsnehmer abweichenden Halter (Nr. 6 a)
— die Regionalklassen (Nrn. 8 bis 11)

— die Tarifgruppen (Nrn. 8 bis 11)

— die Typklassen (Nr. 12)

- das Fahrzeugalter (Nr. 13)

— die Beriicksichtigung von Garage/Wohneigentum (Nr. 14)
— die jdhrliche Fahrleistung (Nr. 15 a)

— den Nutzerkreis (Nr. 15 b)

- Single- / Partner-Nutzung (Nr. 15 c)

— Alter bei Erwerb der Fahrerlaubnis (Nr. 15 d)

— Nachweis und Anzeigepflichten (Nr. 15 )

— die Schaden- und Schadenfreiheitsklassen (Nrn. 16 bis 28)

zu d@ndern oder neue Gefahrenmerkmale einzufiihren, wenn die geanderten oder neuen Regelungen den
anerkannten Grundsdatzen der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik entsprechen.

(4) Anderungen nach Absatz 3 finden vom Beginn der néchsten Versicherungsperiode an Anwendung, wenn
der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Anderung einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens mitteilt und ihn schriftlich Giber sein Kiindigungsrecht nach § 9 b AKB-Privat belehrt.

(1) In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und Fahrzeugteilversicherung fiir Kraftrader gemas Nr. 2
Absatz 1c und Personenkraftwagen sowie in der Fahrzeugvollversicherung fiir Personenkraftwagen rich-
ten sich die Beitrdge — unbeschadet der Regelungen in Nr. 9 a bis 9 d — nach der Region, in welcher das
versicherte Fahrzeug zugelassen ist und der Regionalklasse, der die Region ihrem Schadenbedarfsin-
dexwert entsprechend vom Versicherer gemaf Absatz 2 bis 7 zugeordnet ist. Den Schadenbedarfsin-
dexwerten liegen die von einem unabhédngigen Treuhdnder ermittelten Indexwerte des Schadenbedarfs
der Zulassungsbezirke zu Grunde.
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(2) In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung fiir Personenkraftwagen werden die Regionen den Regional-

klassen des Tarifs aufgrund ihrer Schadenbedarfsindexwerte wie folgt zugeordnet:

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

0,0
84,7
90,7
93,6
95,8
98,3

U~ W N O

84,7
90,7
93,6
95,8
98,3
100,8

-
= O 0 0 N O

[N

100,8
103,9
106,9
111,1
115,4
120,0

103,9
106,9
111,1
115,4
120,0

(3) In der Fahrzeugvollversicherung fiir Personenkraftwagen werden die Regionen den Regionalklassen des
Tarifs auf Grund ihrer Schadenbedarfsindexwerte wie folgt zugeordnet:

Fahrzeugvollversicherung

0 0,0
1 86,6
2 93,2
3 98,0
4 102,0

86,6
93,2
98,0
102,0
107,0

0 N o w»

107,0
112,6
119,2
127,4

112,6
119,2
127,4

(4) In der Fahrzeugteilversicherung fiir Personenkraftwagen werden die Regionen den Regionalklassen des
Tarifs auf Grund ihrer Schadenbedarfsindexwerte wie folgt zugeordnet:

Fahrzeugteilversicherung

0,0
64,1
71,7
77,4
83,1
89,4
95,2

104,5

N o M~W N RO

64,1
71,7
77,4
83,1
89,4
95,2
104,5
113,8

8

9
10
11
12
13
14
15

113,8
123,5
137,4
154,1
174,7
190,9
214,6
244,5

123,5
137,4
154,1
174,7
190,9
214,6
244,5

(5) In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung fiir Kraftrider werden die Regionen den Regionalklassen des
Tarifs aufgrund ihrer Schadenbedarfsindexwerte wie folgt zugeordnet:

Fahrzeugvollversicherung

0 0,0
1 81,2
2 94,8
3 104,7
4 131,7

81,2
94,8
104,7
131,7

(6) In der Fahrzeugteilversicherung fiir Kraftrader werden die Regionen den Regionalklassen des Tarifs auf-

grund ihrer Schadenbedarfsindexwerte wie folgt zugeordnet:

Fahrzeugteilversicherung

0 0,0
1 46,4
2 55,5
3 69,0

46,4
55,5
69,0
98,9

N o

98,9
114,6
151,8
241,2

114,6
151,8
241,2

(7) Die Zuordnung einer Region zu einer Regionalklasse erfolgt anhand der zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses geltenden Regionenzuordnungstabelle. MaRgebend fiir die Zuordnung des Vertrages ist das
amtliche Kennzeichen des versicherten Fahrzeugs, dessen Zuteilung sich nach dem regelmaBigen

Standort des Fahrzeugs richtet.
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9a.
Tarifgruppe A

9b.
Tarifgruppe B/L

9c.
Tarifgruppe D

€y
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In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gelten die Beitrdage der Tarifgruppe A fiir Versicherungsver-
trdge von Personenkraftwagen fiir

1. landwirtschaftliche Unternehmer im Sinne des § 123 Abs. 1 Nr. 1 des Sozialgesetzbuches (SGB) VI,
die Mitglieder einer landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft oder der Gartenbauberufsgenossen-
schaft sind, deren Betrieb eine Mindestgréfie von 1/2 ha — bei einem Gartenbaubetrieb jedoch eine
Mindestgréfie von 2 ha — hat, und die diesen Betrieb selbst bewirtschaften;

2. ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer, wenn sie die Voraussetzungen der Ziffer 1 unmittelbar
vor Ubergabe des Betriebes erfiillt haben und nicht anderweitig berufstétig sind;

fuir nicht berufstatige Ehepartner von Personen, die die Voraussetzungen der Ziffer 1 oder 2 erfiillen;

nicht berufstatige Witwer/Witwen von Personen, die bei ihrem Tode die Voraussetzungen der Ziffer 1
oder 2 erfiillt haben.

5. Personen, die Inhaber eines fiir bis zu 3 Jagdjahre ausgestellten Jagdscheines im Sinne des Bundes-
jagdgesetzes — mit Ausnahme von Tagesjagdscheinen — sind.

Nr. 8 findet entsprechend Anwendung.

Fiir Versicherungsvertrdge von Kraftfahrzeugen, die versichert und zugelassen sind auf

1. Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter der in Absatz 2 genannten juristischen Personen und Ein-
richtungen, sofern ihre nichtselbstdandige und der Einkommensteuer unterliegende Tatigkeit fiir
diese mindestens 50 v. H. der normalen Arbeitszeit beansprucht und sofern sie von ihnen besoldet
oder entlohnt werden, sowie die bei diesen juristischen Personen und Einrichtungen in einem aner-
kannten Ausbildungsverhaltnis stehenden Personen, ferner Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit
der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw. Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);

2. Beamte, Angestellte und Arbeiter der in Absatz 2 Ziffer 6 genannten Einrichtungen; fiir sie gilt das
Gleiche wie fiir die in Ziffer 1 genannten Beamten, Angestellten und Arbeiter, falls sie deutsche
Staatsangehorige sind und die Fahrzeuge dem deutschen Zulassungsverfahren unterliegen;

3. Pensiondre, Rentner und beurlaubte Angehorige des 6ffentlichen Dienstes, wenn sie unmittelbar vor
ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung gema# Ziffer 1 oder 2 der Tarifgruppe B
zugeordnet waren und nicht anderweitig berufstdtig sind, sowie nicht berufstatige versorgungsbe-
rechtigte Witwen/Witwer von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Solda-
ten auf Zeit der Bundeswehr, Pensiondren und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode gemaf Ziffer 1,
2 oder 3 der Tarifgruppe B zugeordnet waren;

4. Familienangehorige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten
auf Zeit der Bundeswehr, Pensiondren und Rentnern, die die Voraussetzungen der Ziffer 1, 2 oder 3
erfiillen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehorigen nicht erwerbstétig sind und mit den vor-
her genannten Personen in hduslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden;

gelten in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, der Fahrzeugvoll- und der Fahrzeugteilversicherung die Beitrdge
der Tarifgruppe B. Soweit es sich bei dem versicherten Kraftfahrzeug um einen Personenkraftwagen und
bei den Personen gemaf Ziffer 1 bis 3 um Beamte bzw. Richter auf Lebenszeit handelt, gelten die
Beitrdge der Tarifgruppe L.

Als Arbeitgeber/Dienstherr der in Absatz 1 genannten Personen kommen in Betracht:
1. Gebietskorperschaften, Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen 6ffentlichen
Rechts;
2. juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben wahrnehmen, die sonst
der offentlichen Hand obliegen wiirden, und
a) wenn an ihrem Grundkapital juristische Personen des deutschen 6ffentlichen Rechts mit minde-
stens 50 v. H. beteiligt sind oder
b) wenn sie Zuwendungen aus 6ffentlichen Haushalten zu mehr als der Halfte ihrer Haushaltsmit-
tel erhalten (§ 23 BHO oder die entsprechenden haushaltsrechtlichen Vorschriften der Lander);
mildtatige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 AO);
als gemeinniitzig anerkannte Einrichtungen (§ 52 AO), die im Hauptzweck der Gesundheitspflege
und Fursorge, der Jugend- und Altenpflege dienen oder die im Hauptzweck durch Forderung der Wis-
senschaft, Kunst und Religion, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung dem allgemeinen Besten auf
materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet nutzen;
5. Selbsthilfeeinrichtungen der Angehérigen des offentlichen Dienstes;
6. lberstaatliche oder zwischenstaatliche Einrichtungen.
Nr. 8 findet entsprechend Anwendung.

Die Beitrdge der Tarifgruppe B/L gelten nicht fiir Wohnwagenanhanger und fiir Versicherungsvertrdage von
Kraftfahrzeugen, die ein Ausfuhrkennzeichen fiihren.

Die Beitrdage der Tarifgruppe D gelten in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, der Fahrzeugvoll- und der Fahr-
zeugteilversicherung fiir Mitarbeiter einer der nachfolgend genannten juristischen Personen oder Ein-
richtungen, sofern die nichtselbstandige, der Einkommensteuer unterliegende Tatigkeit der Mitarbeiter
fir diese juristischen Personen oder Einrichtungen mindestens 50 v.H. der normalen Arbeitszeit bean-
sprucht, die Mitarbeiter Versicherungsnehmer sind und das Kraftfahrzeug auf sie zugelassen ist:

1. Juristische Personen und Einrichtungen, die die Voraussetzungen von Nr. 9 b Abs. 2 Ziffern 1 bis 5
auf Grund von seit 01.01.1994 erfolgten PrivatisierungsmaBnahmen der 6ffentlichen Hand nicht
mehr erfiillen,
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9d.
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2. Energieversorgungsunternehmen,

3. Privatkrankenanstalten,

4. Banken und Bausparkassen,

5. Unternehmen aus der IT- und Telekommunikations-Branche.
Absatz 1 findet auch Anwendung fiir

1. ehemalige Mitarbeiter der in Absatz 1 genannten juristischen Personen und Einrichtungen, soweit
sie unmittelbar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand geméaf} Absatz 1 der Tarifgruppe D zugeordnet
waren und nicht anderweitig berufstatig sind,

2. nicht berufstatige versorgungsberechtigte Witwen / Witwer von Personen, die zum Zeitpunkt ihres
Todes die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 Ziffer 1 erfillt haben,

3. Familienangehdrige von Personen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 Zif-
fer 1 erfiillen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehdrigen nicht erwerbstatig sind und mit den
vorher genannten Personen in hauslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden.

Nr. 8 findet entsprechend Anwendung.

Die Beitrdge der Tarifgruppe D gelten nicht fiir Wohnwagenanhé&nger und fiir Versicherungsvertrége von
Kraftfahrzeugen, die ein Ausfuhrkennzeichen fiihren.

Soweit gemaf Nr. 6 a der Halter nicht vom Versicherungsnehmer abweicht, gelten fiir Versicherungsver-
trdge von

1. Angestellten von Versicherungsgesellschaften im Innen- bzw. AuRendienst,
2. selbstandigen Versicherungsvermittlern, sofern sie diese Tatigkeit hauptberuflich ausiiben,

3. Angestellten der unter Ziffer 2 genannten Personen, sofern ihre nichtselbstandige, der Einkommen-
steuer unterliegende Tatigkeit fiir diese mindestens 50% der normalen Arbeitszeit beansprucht,

4. Rentnern und Pensiondren, soweit sie unmittelbar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand gemaf3 Ziffer
1, 2 oder 3 der Tarifgruppe V zugeordnet waren und nicht anderweitig berufstatig sind,

5. Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnern oder Lebensgefdhrten von Personen, die die Voraus-
setzungen der Ziffern 1, 2, 3 oder 4 effiillen, wenn die Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner
oder die Lebensgefahrten nicht erwerbstatig sind und mit den vorgenannten Personen in hauslicher
Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden,

in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, der Fahrzeug- und Unfallversicherung die Beitrage der Tarifgruppe V.

Nr. 8 findet entsprechend Anwendung.

Die Beitrage der Tarifgruppe V gelten nicht fiir Versicherungsvertrage von Kraftfahrzeugen, die ein Aus-

fuhrkennzeichen fiihren.

Fiir Versicherungsvertrage von Fahrzeugen, die nicht unter die Tarifbestimmungen Nr. 8,9 a, 9 b, 9 coder9d
fallen, gelten die Beitrdge der Tarifgruppe N.
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Die Zuordnung zu den Regionalklassen und Tarifgruppen in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und Fahrzeug-
versicherung erfolgt, sobald und solange die Voraussetzungen erfiillt sind.

Fiir die Zuordnung zu den Regionalklassen ist das amtliche Kennzeichen des versicherten Fahrzeugs
maBgebend. Kennzeichen, die von den Zulassungsstellen nicht mehr ausgegeben werden, werden den
Zulassungsbezirken zugeordnet, die fiir das Zulassungsverfahren zustdndig sind. Bei einer Standortver-
legung ist auf das Datum der Zuteilung des neuen Kennzeichens gemaf § 27 Abs. 2 StVZ0 abzustellen.
Nach Aufforderung des Versicherungsunternehmens hat der Versicherungsnehmer entsprechende Nach-
weise vorzulegen.

Die Zuordnung zu den Tarifgruppen A, B, D, L oder V erfolgt, sobald die Voraussetzungen nach Nr. 9 a,
9 b, 9 c oder 9 d schriftlich nachgewiesen sind. Die Zuordnung kann stets nur zu einer, nicht zu mehre-
ren der o.g. Tarifgruppen erfolgen.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherungsunternehmen den Fortbestand der Voraus-
setzungen auf Verlangen nachzuweisen. Den Wegfall der Voraussetzungen hat er unverziiglich anzu-
zeigen.

Ein unabhangiger Treuhdander ermittelt zum 01. Oktober eines jeden Jahres fiir die Kraftfahrzeug-Haft-
pflicht- und die Fahrzeugversicherung durch Zusammenfassung einer geniigend groRen Zahl von Uber-
sichten der zum Betrieb dieser Versicherungsarten zugelassenen Versicherungsunternehmen die
Indexwerte des Schadenbedarfs der Zulassungsbezirke. Dabei wird der Schadenverlauf einer geniigend
groflen Anzahl der letzten Kalenderjahre zu Grunde gelegt. Die Zulassungsbezirke werden nach Maf3-
gabe ihrer Schadenbedarfsindexwerte den im Tarif festgelegten Regionalklassen zugeordnet.

Die Zuordnung einer Region zu einer Regionalklasse kann geandert werden, wenn nach der jeweils letz-
ten Regionalstatistik der Indexwert des Schadenbedarfes der Region die im Tarif festgelegten Grenzen
der Regionalklasse, der die Region bisher angehorte, tiber- oder unterschritten hat.

Verdndert sich die Zuordnung einer Region zu den Regionalklassen nach Absatz 2, bewirkt die Anderung
den Ubergang des Vertrages in die entsprechende Regionalklasse ab Beginn der nidchsten auf den
31. Dezember folgenden Versicherungsperiode.



12. (1) In der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, der Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherung richtet sich der Beitrag

Typklassen fiir Versicherungsvertrdage von Personenkraftwagen nach dem Typ des Fahrzeugs. Maf3geblich fiir die
Zuordnung der Fahrzeuge nach Hersteller und Typ sind die Eintragungen in der Zulassungsbescheini-
gung Teil | (Fahrzeugschein), hilfsweise in der Zulassungsbescheinigung Teil Il (Fahrzeugbrief) oder in
anderen amtlichen Urkunden.

(2) Ein unabhéngiger Treuhander ermittelt in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, der Fahrzeugvoll- und der Fahr-
zeugteilversicherung zum 01. Oktober eines jeden Jahres durch Zusammenfassung einer geniigend
grofen Zahl von Ubersichten der zum Betrieb dieser Versicherungsarten zugelassenen Versicherungs-
unternehmen - fiir jede Versicherungsart getrennt — die Indexwerte der Schadenbedarfe der Fahrzeug-
typen (Typenstatistik). Die Fahrzeugtypen werden den in Absatz 3 genannten Typklassen nach MaRgabe
ihrer Schadenbedarfsindexwerte zugeordnet.

(3) In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung werden die Fahrzeugtypen auf Grund ihrer Schadenbedarfs-
indizes folgenden Typklassen zugeordnet:

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

10 0,0 49,5 18 103,7 110,4
11 49,5 61,9 19 110,4 118,0
12 61,9 71,6 20 118,0 125,4
13 71,6 79,8 21 125,4 133,3
14 79,8 86,6 22 133,3 144,0
15 86,6 92,0 23 144,0 165,4
16 92,0 97,7 24 165,4 196,0
17 97,7 103,7 25 196,0

In der Fahrzeugvollversicherung werden die Fahrzeugtypen auf Grund ihrer Schadenbedarfsindizes fol-
genden Typklassen zugeordnet:

Fahrzeugvollversicherung

10 0,0 39,5 23 145,3 156,2
11 39,5 53,1 24 156,2 169,6
12 53,1 62,7 25 169,6 184,3
13 62,7 69,0 26 184,3 206,3
14 69,0 74,3 27 206,3 232,3
15 74,3 80,2 28 232,3 276,4
16 80,2 88,3 29 276,4 330,1
17 88,3 96,8 30 330,1 377,5
18 96,8 105,5 31 377,5 438,7
19 105,5 116,5 32 438,7 516,6
20 116,5 125,2 33 516,6 696,7
21 125,2 135,9 34 696,7

22 135,9 145,3

In der Fahrzeugteilversicherung werden die Fahrzeugtypen auf Grund ihrer Schadenbedarfsindizes
folgenden Typklassen zugeordnet:

Fahrzeugteilversicherung

10 0,0 36,4 22 166,4 183,6
11 36,4 47,5 23 183,6 210,9
12 47,5 56,3 24 210,9 241,7
13 56,3 65,3 25 241,7 271,8
14 65,3 75,2 26 271,8 306,7
15 75,2 87,5 27 306,7 354,9
16 87,5 97,2 28 354,9 416,5
17 97,2 109,7 29 416,5 487,0
18 109,7 122,2 30 487,0 628,8
19 122,2 133,6 31 628,8 763,9
20 133,6 147,8 32 763,9 975,5
21 147,8 166,4 33 975,5

Die fiir die einzelnen Fahrzeugtypen mafgeblichen Typklassen ergeben sich aus dem Typklassenver-
zeichnis.

(4) Die Zuordnung eines Fahrzeugtyps zu einer Typklasse kann gedndert werden, wenn nach der jeweils
letzten Typenstatistik der Indexwert des Schadenbedarfes des Fahrzeugtyps die festgelegten Grenzen
der Typklasse, der der Fahrzeugtyp bisher angehorte, Uiber- oder unterschritten hat.
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Fiir Personenkraftwagen, die nicht im Typklassenverzeichnis aufgefiihrt sind, erfolgt die Festsetzung der
Typklassen auf Anfrage bei der Niederlassung. Die Festsetzung erfolgt in diesen Fallen unter dem Vorbe-
halt, dass der Vertrag, sobald der Fahrzeugtyp in das Typklassenverzeichnis eingestuft worden ist, den
sich aus dem Typklassenverzeichnis ergebenden Typklassen riickwirkend ab Beginn des Vertrages zuge-
ordnet wird. Nach erfolgter erstmaliger Einstufung im Typklassenverzeichnis finden die Regelungen der
Absétze 1 bis 4 und 6 Anwendung.

Verdndert sich die Zuordnung eines Fahrzeugtyps zu den Typklassen, bewirkt die Anderung den Uber-
gang des Vertrages in die entsprechende Typklasse ab Beginn der ndchsten auf den 31. Dezember fol-
genden Versicherungsperiode.

In der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, der Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherung fiir einen Personenkraft-
wagen im Sinne von Nr. 2 Absatz 2 richtet sich der Beitrag nach Mafigabe der folgenden Abséatze auch
nach dem Alter des versicherten Fahrzeugs.

Das Fahrzeugalter wird bestimmt durch den Zeitraum, der zwischen der Erstzulassung und dem Erwerb
des versicherten Fahrzeugs liegt (Fahrzeugalter = Erwerbsdatum — Erstzulassungsdatum).

Nachweis- und Anzeigepflichten richten sich nach Nummer 15 e.

Die Beitrdge in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, der Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherung fiir Perso-
nenkraftwagen ermafigen sich unter folgenden Voraussetzungen:

1. Der Versicherungsnehmer oder sein mit ihm in hduslicher Gemeinschaft lebender Ehe-/Lebens-
partner

a) besitzt eine Einzelgarage, die der regelméBigen Unterstellung des versicherten Fahrzeugs
wdhrend der Nachtzeit dient und die sich in unmittelbarer Umgebung der in Antrag und Versi-
cherungsschein angegebenen Wohnung des Versicherungsnehmers befindet; oder

b) ist Eigentiimer eines selbst bewohnten Ein- oder Mehrfamilienhauses oder einer selbst bewohn-
ten Eigentumswohnung; oder

¢) hat bei der Gothaer Allgemeine Versicherung AG eine Verbundene Wohngebdudeversicherung
(VGV) fiir ein selbstgenutztes Ein- oder Mehrfamilienhaus abgeschlossen.

Als Wohnung im Sinne dieser Tarifbestimmung gilt nur die Hauptwohnung des Versicherungs-
nehmers.

Einzelgarage im Sinne dieser Tarifbestimmung ist auch ein besonders geschiitzter (iberdachter)
oder umfriedeter Abstellplatz auf dem Grundstiick, auf dem sich die Wohnung des Versicherungs-
nehmers befindet (Carport). VerschlieBbare Doppel- und Dreifachgaragen, einzelgesicherte Stell-
pldtze in Parkhdusern oder Tiefgaragen werden einer Einzelgarage gleichgestellt, wenn ausschlief3-
lich der Versicherungsnehmer und Verwandte ersten Grades bzw. der Ehe-/Lebenspartner die
Garage nutzen. Fiir den genannten Personenkreis ist Voraussetzung, dass eine hausliche Gemein-
schaft mit dem Versicherungsnehmer besteht.

Nachweis- und Anzeigepflichten richten sich nach Nummer 15 e.

In der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, der Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherung fiir einen Personenkraft-
wagen im Sinne von Nr. 2 Abs. 2 richtet sich der Beitrag nach Magabe der folgenden Absatze auch
nach den mit dem versicherten Fahrzeug durchschnittlich pro Jahr zuriickgelegten Kilometern (Jahres-
fahrleistung).

Die Einhaltung der vereinbarten Jahresfahrleistung wird bei jeder Kilometerstandsmeldung erneut

gepriuft:

1. Betrachtet wird der Zeitraum zwischen den Ablesedaten der aktuellen und der vorangegangenen
Kilometerstandsmeldung. Angefangene Monate werden dabei wie volle Monate behandelt. Die fiir
diesen Zeitraum maximal zuldssige Fahrleistung wird berechnet, indem die fiir 12 Monate verein-
barte Jahresfahrleistung auf die Anzahl der Monate des Betrachtungszeitraumes umgerechnet wird.

2. Liegtdie in dem betreffenden Zeitraum tatsachlich erbrachte Fahrleistung iiber der wie vorstehend
ermittelten maximal zuldssigen Fahrleistung, so richtet sich der Beitrag ab Beginn der laufenden
Versicherungsperiode nach der tatsachlich erbrachten Jahresfahrleistung, soweit nicht im Folgenden
etwas anderes geregelt ist.

Die Absétze 1 bis 2 finden keine Anwendung auf Versicherungen von Personenkraftwagen, die ein
Saison-, oder Ausfuhrkennzeichen fiihren sowie auf Versicherungen mit einer Vertragsdauer von weniger
als einem Jahr. Wird wahrend der Vertragsdauer eine beitragsfreie Ruheversicherung gemaf; § 5 AKB-Pri-
vat beantragt, findet Absatz 5 entsprechende Anwendung.

Nachweis- und Anzeigepflichten richten sich nach Nummer 15 e.

Bei Leichtkraftradern im Sinne von Nr. 2 Abs. 1a Ziff. 3 (mit einer Hochstgeschwindigkeit von mehr als
80 km/h) und Kraftrddern im Sinne von Nr. 2 Abs. 1c richten sich die Beitrdge in der Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung, bei Personenkraftwagen im Sinne von Nr. 2 Abs. 2 auferdem in der Fahrzeugvoll-
und der Fahrzeugteilversicherung nach den Altersgrenzen des Nutzerkreises, die sich aus dem Alter des
Versicherungsnehmers und der Fahrer nach Mafigabe der folgenden Absdtze ergeben. Nr. 15c bleibt
unberiihrt.
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Zum Nutzerkreis gehoren die berechtigten Fahrer und der Versicherungsnehmer. Die untere Altersgrenze
des Nutzerkreises richtet sich nach dem Alter des jiingsten, die obere Altersgrenze nach dem Alter des
dltesten Nutzers gemaf’ Satz 1. Bei Personenkraftwagen im Sinne von Nr. 2 Abs. 2 kann der Nutzerkreis
zusatzlich auf den Versicherungsnehmer und seine mit ihm in hduslicher Gemeinschaft lebenden Fami-
lienangehorigen (als solcher zahlt auch der mit ihm in Ehe dhnlicher Gemeinschaft lebende Lebensge-
fahrte/eingetragene Lebenspartner) begrenzt werden. Die S&tze 1 und 2 gelten entsprechend. Macht der
Versicherungsnehmer keine Angaben zum Alter der Fahrer, wird der Beitrag fiir die Nutzung des Fahr-
zeugs durch beliebige Fahrer berechnet

Die Anhebung der unteren oder Absenkung der oberen Altersgrenze bzw. Begrenzung des Nutzerkreises
auf Familienangehdrige gemaf Absatz 2 Satz 3 ist nicht vor Ablauf der Versicherungsperiode moglich, in
der der Nutzerkreis zuletzt erweitert wurde.

Nachweis- und Anzeigepflichten richten sich nach Nummer 15 e.

Auf Fahrten, die mit dem versicherten Fahrzeug durch

e Kaufinteressenten,

e Werkstattangehdrige oder Hotelangestellte in Ausiibung ihres Dienstes oder
e anldsslich einer Notsituation durch Dritte

durchgefiihrt werden, finden die Absédtze 3 — 4 keine Anwendung. Fahrunsicherheit in Folge Genusses
alkoholischer Getranke oder anderer berauschender Mittel gilt nicht als Notsituation im Sinne dieser
Bestimmungen.

In der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, der Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherung von Personenkraftwa-
gen im Sinne von Nr. 2 Abs. 2, die ausschlie3lich vom Versicherungsnehmer oder ausschlief3lich vom
Versicherungsnehmer und einem mit ihm in hduslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehéorigen
(als solcher zahlt auch der mit ihm in Ehe dhnlicher Gemeinschaft lebende Lebensgefahrte/eingetragene
Lebenspartner) genutzt werden, richtet sich der Beitrag abweichend von Nr. 15 b nach dem Alter und
dem Geschlecht des Versicherungsnehmers oder des Familienangehorigen nach Mafigabe der folgenden
Absdtze.

Das jeweilige Alter wird bei Vertragsbeginn und bei Beginn jeder neuen Versicherungsperiode nach der
Anzahl der zu diesem Zeitpunkt vollendeten Lebensjahre bestimmt. Wird das Fahrzeug vom Versiche-
rungsnehmer und dem Familienangehdrigen gemaf} Absatz 1 gemeinsam genutzt, richtet sich der Bei-
trag nach Alter und Geschlecht des Familienangehorigen, wenn der Beitrag hoher ist als der, der sich
unter Beriicksichtigung von Alter und Geschlecht fiir den Versicherungsnehmer ergibt.

Nach der Erweiterung des Nutzerkreises gemaf Nr. 15 b ist die anschlieRende Beschrankung auf
Single-/ Partner-Nutzung nach Absatz 1 nicht vor Ablauf der Versicherungsperiode méglich, in der der
Nutzerkreis zuletzt erweitert wurde.

Nachweis- und Anzeigepflichten richten sich nach Nummer 15 e.

Auf Fahrten, die mit dem versicherten Fahrzeug durch

e Kaufinteressenten,

e Werkstattangehdrige oder Hotelangestellte in Austibung ihres Dienstes oder
e anldsslich einer Notsituation durch Dritte

durchgefiihrt werden, finden die Abséatze 3 — 4 keine Anwendung. Fahrunsicherheit in Folge Genusses
alkoholischer Getranke oder anderer berauschender Mittel gilt nicht als Notsituation im Sinne dieser
Bestimmungen.

In der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, der Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherung fiir einen Personenkraft-
wagen im Sinne von Nr. 2 Abs. 2 richtet sich der Beitrag auch danach, ob der Versicherungsnehmer im
Besitz einer giiltigen Fahrerlaubnis ist, die ihn zum Fiihren des versicherten Fahrzeugs berechtigt, und in
welchem Alter der Versicherungsnehmer diese erworben hat.

Nachweis- und Anzeigepflichten richten sich nach Nr. 15 e.

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer

1. bei Antragstellung,

2. unverziiglich nach eingetretenen Anderungen und

3. auf Nachfrage des Versicherers

wahrheitsgemaf3 aktuelle Angaben

e zum Alter und Erwerbsdatum des versicherten Fahrzeugs (Nr. 13),

e zur Garagennutzung bzw. zum selbstgenutzten Wohneigentum (Nr. 14),

e zum km-Stand, zum Ablesedatum und zur voraussichtlichen jahrlichen Fahrleistung (Nr. 15 a),
e zum Fahrerkreis (Nrn. 15 b und 15 ¢) sowie

e zum Alter bei Fiihrerscheinerwerb (Nr. 15 d)

zu machen. Der Versicherer ist berechtigt, geeignete Nachweise fiir die vom Versicherungsnehmer
gemachten Angaben zu verlangen.

Anderungen werden ab dem Zeitpunkt beriicksichtigt, in dem die Mitteilung des Versicherungsnehmers
dem Versicherer zugeht. Nr. 15 b Absatz 3 und Nr. 15 ¢ Absatz 3 bleiben unberiihrt.
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(3) Kommt der Versicherungsnehmer den sich aus Absatz 1 ergebenden Verpflichtungen nicht nach, wird
der Vertrag beziiglich des betreffenden Tarifmerkmals ab Beginn der Versicherungsperiode, fiir die die
Angaben oder der Nachweis héatten erbracht werden miissen, so gestellt, als hatte der Versicherungs-
nehmer die fiir die Beitragsberechnung ungtinstigsten Angaben gemacht.

Kommt der Versicherungsnehmer den sich aus Absatz 1 ergebenden Verpflichtungen verspétet nach,
werden die Anderungen ab dem Zeitpunkt beriicksichtigt, in dem sie eingetreten sind, wenn sich daraus
fir den betreffenden Zeitraum ein Mehrbeitrag ergibt.

(4) Macht der Versicherungsnehmer zum Nachteil des Versicherers vorsétzlich unrichtige Angaben ist der
Versicherer — unbeschadet der Regelungen in Absatz 3 — berechtigt, einen zusétzlichen Betrag in Hohe
des fiir das laufende Versicherungsjahr gemaf Absatz 3 berechneten Beitrags zu erheben.

(1) Der Beitrag in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und der Fahrzeugvollversicherung richtet sich nach Schaden-
freiheitsklassen.

(2) Hat der Versicherungsschutz von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres ununterbrochen bestanden,
ohne dass in dieser Zeit ein Schaden gemeldet worden ist, fiir den das Versicherungsunternehmen Ent-
schadigungsleistungen erbracht oder Riickstellungen gebildet hat, so wird der Versicherungsvertrag im
folgenden Kalenderjahr — jeweils getrennt fiir die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Fahr-
zeugvollversicherung — in nachstehende Schadenfreiheitsklassen eingestuft:

1. Personenkraftwagen im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (2)

Schadenfreiheitsklassen

25 und mehr Kalenderjahre SF 25 12 Kalenderjahre SF12
24 Kalenderjahre SF 24 11 Kalenderjahre SF11
23 Kalenderjahre SF 23 10 Kalenderjahre SF10
22 Kalenderjahre SF 22 9 Kalenderjahre SF 9
21 Kalenderjahre SF 21 8 Kalenderjahre SF 8
20 Kalenderjahre SF 20 7 Kalenderjahre SF 7
19 Kalenderjahre SF19 6 Kalenderjahre SF 6
18 Kalenderjahre SF18 5 Kalenderjahre SF 5
17 Kalenderjahre SF17 4 Kalenderjahre SF 4
16 Kalenderjahre SF16 3 Kalenderjahre SF 3
15 Kalenderjahre SF 15 2 Kalenderjahre SF 2
14 Kalenderjahre SF14 1 Kalenderjahr SF 1
13 Kalenderjahre SF13

2. Kraftrader im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (1¢)

Schadenfreiheitsklassen

10 und mehr Kalenderjahre SF 10 5 Kalenderjahre

9 Kalenderjahre SF 9 4 Kalenderjahre SF 4
8 Kalenderjahre SF 8 3 Kalenderjahre SF3
7 Kalenderjahre SF 7 2 Kalenderjahre SF 2
6 Kalenderjahre SF 6 1 Kalenderjahr SF1

3. Leicht- und Kleinkraftrdder im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (1a) und (1b)
Schadenfreiheitsklassen

3 und mehr Kalenderjahre ~ SF 3 1 Kalenderjahr SF1
2 Kalenderjahre SF 2

4. Campingfahrzeuge bzw. Wohnmobile im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (4)

Schadenfreiheitsklassen

10 und mehr Kalenderjahre SF 10 5 Kalenderjahre SF5
9 Kalenderjahre SF 9 4 Kalenderjahre SF4
8 Kalenderjahre SF 8 3 Kalenderjahre SF3
7 Kalenderjahre SF 7 2 Kalenderjahre SF2
6 Kalenderjahre SF 6 1 Kalenderjahr SF1

(3) Entschddigungsleistungen oder Riickstellungen sind Aufwendungen zum Ausgleich von Personen-, Sach-
oder Vermogensschdaden mit Ausnahme von Kosten fiir Gutachten, Rechtsberatung und Prozesse. Hat
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das Versicherungsunternehmen Entschadigungsleistungen erbracht oder Riickstellungen gebildet, die
lediglich auf allgemeinen Vereinbarungen der beteiligten Versicherungsunternehmen untereinander oder
mit Sozialversicherungstragern oder auf der Ausgleichspflicht nach_VVG beruhen, wird der
Versicherungsvertrag so behandelt, als wenn der Schaden nicht gemeldet worden wére. Das Gleiche gilt,
wenn Riickstellungen in den drei auf die Schadenmeldung folgenden Kalenderjahren aufgeldst werden,
ohne dass das Versicherungsunternehmen Entschddigungsleistungen erbracht hat.

In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung wird ein schadenfreier Verlauf auch dann zu Grunde gelegt,
wenn das Versicherungsunternehmen lediglich im Rahmen der Schutzbriefversicherung Entschadigungs-
leistungen erbracht oder Riickstellungen gebildet hat.

In der Fahrzeugvollversicherung wird schadenfreier Verlauf auch dann zu Grunde gelegt, wenn das Versi-
cherungsunternehmen lediglich solche Entschadigungsleistungen erbracht oder Riickstellungen gebildet
hat, die auch dann erforderlich gewesen waren, wenn fiir das Fahrzeug nur eine Fahrzeugteilversiche-
rung bestanden hadtte oder wenn der Versicherungsnehmer das Versicherungsunternehmen wegen der
Vorschrift des_ VVG in Anspruch nimmt.

Gilt ein Versicherungsvertrag im Kalenderjahr der Schadenmeldung als schadenfrei und werden in einem
folgenden Kalenderjahr fiir diesen Schadenaufwendungen erbracht, so wird der Versicherungsvertrag in

dem Kalenderjahr, in dem die erste Entschadigungsleistung erbracht oder Riickstellung gebildet worden

ist, als nicht schadenfrei behandelt.

Hat in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunterneh-
men die Entschddigungsleistungen fiir einen Schaden freiwillig, also nicht auf Grund einer gesetzlichen
oder vertraglichen Verpflichtung, erstattet, so wird der Versicherungsvertrag insoweit als schadenfrei
behandelt. Sind die Entschadigungsleistungen geringer als 1.000 EUR, ist das Versicherungsunterneh-
men verpflichtet, den Versicherungsnehmer tiber den Abschluss der Regulierung und die Hohe des
Erstattungsbetrages zu unterrichten sowie ihn auf die Berechtigung zur Erstattung hinzuweisen. Danach
kann der Erstattungsbetrag nicht mehr um Betrdge erhoht werden, die das Versicherungsunternehmen
auf Grund einer Wiederaufnahme der Regulierung geleistet hat. Der Antrag des Versicherungsnehmers
auf Freistellung des Versicherungsvertrages von dem gemeldeten Schaden ist binnen 6 Monaten nach
Zugang der Mitteilung zu stellen. Ist ein Leasingfahrzeug versichert, gelten die Satze 1, 3 und 4 ent-
sprechend auch fiir den Leasingnehmer.

Hat der Versicherungsvertrag in der Zeit vom 2.1. bis zum 1.7. begonnen und hat wahrend des Kalender-
jahres fiir mindestens 6 Monate Versicherungsschutz bestanden, so wird bei Schadenfreiheit ein bei
Abschluss in die Klasse 0 eingestufter Versicherungsvertrag im folgenden Kalenderjahr in die Schaden-
freiheitsklasse SF 1/2, ein bei Abschluss geméafl Absatz 7 oder 7a in die Schadenfreiheitsklasse SF 1/2
eingestufter Versicherungsvertrag im folgenden Kalenderjahr in die Schadenfreiheitsklasse SF 1 einge-
stuft.

Bei Abschluss eines Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsvertrages fiir einen Personenkraftwagen, ein
Kraftrad gemaf3 Nr. 2 Absatz 1c oder ein Campingfahrzeug wird der Versicherungsvertrag in die Schaden-
freiheitsklasse SF 1/2 eingestuft, wenn

1. aufdenselben Versicherungsnehmer oder dessen Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner oder
auf den mit dem Versicherungsnehmer in hduslicher Gemeinschaft lebenden Lebensgefdhrten
bereits ein derartiges Fahrzeug versichert und der Vertrag fiir das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt in
eine Schadenfreiheitsklasse eingestuft ist, oder

2. der Versicherungsnehmer nachweist, dass er auf Grund einer giiltigen Fahrerlaubnis, die von einem
Staat, der Vollmitglied der EU oder der Europdischen Freihandelszone (EFTA) ist, erteilt wurde, seit
drei Jahren zum Fiithren von Personenkraftwagen oder von Kraftradern, die ein amtliches Kenn-
zeichen fiihren miissen, berechtigt ist, oder

3. aufein Elternteil des Versicherungsnehmers bereits ein derartiges Fahrzeug zugelassen ist, der bei
der Gothaer Allgemeine Versicherung AG versichert und zu diesem Zeitpunkt in eine Schadenfrei-
heitsklasse eingestuft ist.

Ist auf den Versicherungsnehmer bereits ein derartiges Fahrzeug versichert, gilt nur die Regelung unter
Ziffer 1. Nr. 25 a, 25 b und Nr. 26 bleiben unberiihrt. Erreicht der Versicherungsnehmer die in Absatz 2
geforderte Dauer der Fahrerlaubnis erst nach Abschluss des Versicherungsvertrages, wird auf Antrag und
bei schadenfreiem Verlauf der Versicherungsnehmer so gestellt, als ob er den Versicherungsvertrag zu
diesem Zeitpunkt abgeschlossen hétte.

Diese Bestimmungen finden keine Anwendung auf Versicherungsvertrdge von amtlich abgestempelten
Kurzzeitkennzeichen, Versicherungsvertrage von Kraftfahrzeugen, die ein Ausfuhrkennzeichen fiihren,
Wohnwagenanhédngern und Personenkraftwagen bzw. Kraftradern, denen die Besonderen Bedingungen
zur Oldtimer-Versicherung zu Grunde liegen.

Bei Abschluss eines Versicherungsvertrages in der Fahrzeugvollversicherung fiir einen Personenkraftwa-
gen oder fiir ein Kraftrad, das ein amtliches Kennzeichen fiihren muss, oder fiir ein Campingfahrzeug fiir
die Dauer eines Jahres erfolgt die Einstufung nach der Dauer der Schadenfreiheit, die sich zu diesem
Zeitpunkt aus dem Rabattgrundjahr (Nr. 26 Abs. 1 Satz 2) der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung fiir
dieses Fahrzeug ergibt (Angleichung).

Beruht die Einstufung fiir dieses Fahrzeug nach der Dauer der Schadenfreiheit in der Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung auf der Anrechnung der Schadenfreiheit aus dem Vertrag eines Dritten (Nr. 28) oder
auf einer Anrechnung des Schadenverlaufs eines Vertrags gemafi Nr. 26 Abs. 4, 5 oder 7, ist eine Einstu-
fung des Fahrzeugvollversicherungsvertrages nach Satz 1 friihestens nach Ablauf eines Jahres moglich,
es sei denn, der Vertrag, auf dem die Einstufung in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung beruht,
umfasste innerhalb des letzten Jahres keine Fahrzeugvollversicherung bzw. keinen sonstigen Vertrag,
der Versicherungsschutz mindestens in dem in § 12 Abs. 1 Il. f) und g) AKB-Privat bezeichneten Umfang
gewdhrt.
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Eine nach diesen Bestimmungen im Laufe eines Kalenderjahres abgeschlossene Versicherung wird so
behandelt, als habe sie wahrend des ganzen Kalenderjahres bestanden.

(2) Hat fiir das gleiche oder fiir das geméaf Nr. 26 ersetzte Fahrzeug innerhalb des letzten Jahres eine Fahr-
zeugvollversicherung bestanden, erfolgt die Einstufung nach Nr. 25. Anderenfalls besteht ein Wahlrecht
des Versicherungsnehmers zwischen der Angleichung der Fahrzeugvollversicherung an die Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung und der Anwendung der Unterbrechungsregelungen (Nr. 25 a ff.).

(1) Wird fiir einen Versicherungsnehmer, fiir den bereits ein Personenkraftwagen bei der Gothaer Allge-
meine Versicherung AG kraftfahrzeughaftpflichtversichert ist (Erstfahrzeug), ein Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherungsvertrag fiir einen weiteren Personenkraftwagen abgeschlossen (Zweitfahrzeug), so kénnen
die Vertrdge fiir Erst- und Zweitfahrzeug zu einem Vertragspaar verbunden werden, wenn

1. sich der Vertrag fiir das Erstfahrzeug zu diesem Zeitpunkt in einer Schadenfreiheitsklasse befindet
und

2. fiir das Zweitfahrzeug keine Vorversicherung anzurechnen ist und

3. beide Fahrzeuge auf den Versicherungsnehmer und/oder dessen mit ihm in hduslicher Gemein-
schaft lebenden Ehegatten / eingetragenen Lebenspartner / Lebensgefdhrten zugelassen sind und

4. die Fahrzeuge ausschlieilich von Personen genutzt werden, die mindestens 23 und hochstens
70 Jahre alt sind und der Versicherungsnehmer bereits solange im Besitz einer giiltigen Fahrerlaub-
nis ist, dass er die verbesserte Schadenfreiheitsklasse gemaf} Absatz 2 Ziffer 1 durch eigene Fahr-
praxis erreicht haben konnte.

Es konnen immer nur zwei Vertrage zu einem Vertragspaar verbunden werden; jeder der Vertrdge bleibt
im Ubrigen wihrend der Zeit der Verbindung rechtlich selbsténdig.

(2) Solange das Vertragspaar besteht, wird dem Vertrag fiir das Zweitfahrzeug eine verbesserte Schadenfrei-
heitsklasse zugeordnet;

1. bei Beginn des Vertrages fiir das Zweitfahrzeug wird die verbesserte Schadenfreiheitsklasse ermit-
telt, indem die Schadenfreiheitsklasse, in die der Vertrag fiir das Erstfahrzeug eingestuft ist, um
zwei Klassen vermindert wird, wobei jedoch als verbesserte Schadenfreiheitsklasse bestenfalls SF 3,
mindestens aber SF 1/2 in Ansatz gebracht wird;

2. anschlieBend nimmt der Vertrag fiir das Zweitfahrzeug auf der Basis der verbesserten Schadenfrei-
heitsklasse am Schadenfreiheitsrabattsystem gemafd Nr. 16, 18 bis 21 und 23 teil.

Solange das Vertragspaar besteht, ist der Tausch des Schadenfreiheitsrabattes des Vertrags fiir das
Zweitfahrzeug mit dem Schadenfreiheitsrabatt eines anderen Vertrags gemaB Nr. 26 Abs. 7 (Versiche-
rung eines Ersatzfahrzeugs anstelle des Zweitfahrzeugs) ausgeschlossen.

Gleiches gilt fiir die Anrechnung des Schadenfreiheitsrabattes des Vertrags fiir das Zweitfahrzeug auf
einen anderen Vertrag gemaf Nr. 26 Abs. 5 sowie Nr. 28.

(3) Die Verbindung der Vertrage (Vertragspaar) wird geldst, sobald
1. die Voraussetzungen nach Absatz 1 Ziffer 3 und 4 fiir einen oder beide Vertrage des Vertragspaares
nicht mehr erfiillt sind oder
2. der Vertrag fiir das Erstfahrzeug und/oder das Zweitfahrzeug endet, ohne dass ein Ersatzfahrzeug
gemaR Nr. 26 versichert wird, das die Voraussetzungen des Absatz 1 erfiillt oder
3. derVersicherungsnehmer dies beantragt.
(4) Mit dem Zeitpunkt, zu dem die Verbindung der Vertrage (Vertragspaar) gelost wird, endet die Besser-

stellung des Vertrages fiir das Zweitfahrzeug. Die dem Vertrag flir das Zweitfahrzeug zu Grunde liegende
verbesserte Schadenfreiheitsklasse gemafs Absatz 2 wird ersetzt durch die Schadenfreiheitsklasse, in
der sich der Vertrag befande, wenn bei Vertragsbeginn Nr. 16 Abs. 7 Ziffer 1 zur Anwendung gekommen
wadre.

Fiir Versicherungsvertrage von Personenkraftwagen zur Eigenverwendung, Kraftrader im Sinne von Nr. 2 Abs.
1c und Campingfahrzeuge bzw. Wohnmobile, die nicht schadenfrei verlaufen sind, gilt in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung und in der Fahrzeugvollversicherung auch die Schadenklasse M, fiir Personenkraft-
wagen zur Eigenverwendung in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zusétzlich die Schadenklasse S.

Ein von diesen Tarifbestimmungen erfasster Versicherungsvertrag, bei dem die Voraussetzungen fiir die Ein-
stufung in die Schadenfreiheitsklassen (SF) gem&f Nr. 16 oder 17 und in die Schadenklassen (S und M)
gemadf3 Nr. 18 nicht gegeben sind, wird in die Klasse 0 eingestuft.



20. Beitragssdtze

Der Beitrag betragt
1. fiir Personenkraftwagen im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (2)

Beitragssitze fiir Personenkraftwagen

vom Hundert des Beitrags, der sich aus den Tarifbestimmungen und dem Beitragsteil ergibt.

2. fir Kraftrader im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (1c)

Beitragssatze fiir Kraftrader

vom Hundert des Beitrags, der sich aus den Tarifbestimmungen und dem Beitragsteil ergibt.
3. fiir Leicht- und Kleinkraftrdder im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (1a) und (1b)

Beitragssatze fiir Leicht- und Kleinkraftrdader

vom Hundert des Beitrags, der sich aus den Tarifbestimmungen und dem Beitragsteil ergibt.
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4. fiir Campingfahrzeuge bzw. Wohnmobile im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (4)

Beitragssatze fiir Campingfahrzeuge bzw. Wohnmobile

vom Hundert des Beitrags, der sich aus den Tarifbestimmungen und dem Beitragsteil ergibt.

21. (1) Gilt ein Kraftfahrzeug-Haftpflicht- oder Fahrzeugvollversicherungsvertrag nach diesen Tarifbestimmun-

Riickstufung im Schadenfall gen nicht als schadenfrei, so wird er fiir das auf die Schadenmeldung oder im Falle der Nr. 16 Abs. 4 fiir
das auf die erstmalige Entschaddigungsleistung oder Riickstellung folgende Kalenderjahr gemaf; nachste-
henden Tabellen zuriickgestuft:

I.In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
1. Personenkraftwagen im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (2)

Riickstufung im Schadenfall bei Personenkraftwagen

S M M M M
M M M M M
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2. Kraftrdder im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (1¢)

Riickstufung im Schadenfall bei Kraftradern

3. Leicht- und Kleinkraftrdder im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (1a) und (1b)

Riickstufung im Schadenfall bei Leicht- und Kleinkraftradern

4. Campingfahrzeuge bzw. Wohnmobile im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (4)

Riickstufung im Schadenfall bei Campingfahrzeugen bzw. Wohnmobilen
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In der Fahrzeugvollversicherung
1. Personenkraftwagen im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (2)

Riickstufung im Schadenfall bei Personenkraftwagen

SF 25

SF 23

SF 21

SF19

SF17

SF15

SF13

SF11 SF 6 SF 2 0 M

2. Kraftrdder im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (1¢)

SF1/2

SF 1

SF1/2

Riickstufung im Schadenfall bei Kraftradern

SF10 SF1/2

SF1/2
SF 4 SF1/2 0 M M

SF1/2
M M M M

M

3. Leicht- und Kleinkraftrader im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (1a) und (1b)

Riickstufung im Schadenfall bei Leicht- und Kleinkraftradern




21a.

Riickstufung im Schadenfall bei
Vertragen nach dem Gothaer
AutoMobil-Tarif (Rabattretter)

22.
- derzeit nicht besetzt -

23.

Wirksamwerden der Einstufung
in die Schadenfreiheitsklassen,
die Klasse 0 und die
Schadenklassen

24,
Unterbrechung des
Versicherungsschutzes

25a.

Einstufung des Versicherungs-
vertrages im Kalenderjahr der
Beendigung einer Unterbrechung
des Versicherungsschutzes

4. Campingfahrzeuge bzw. Wohnmobile im Sinne der Tarifbestimmung Nr. 2 (4)

Riickstufung im Schadenfall bei Campingfahrzeugen bzw. Wohnmobilen

SF10 SF 3 SF1/2 0 M
SF 9 SF 1 0 M M
SF 8 SF 1 0 M M
SF 7 SF1/2 0 M M
SF 6 SF1/2 0 M M
SF 5 SF1/2 0 M M
SF 4 SF1/2 0 M M
SF 3 SF1/2 0 M M
SF 2 0 M M M
SF 1 0 M M M
SF1/2 0 M M M
0 M M M M
M M M M M

(2) Derin eine Schadenfreiheitsklasse zuriickgestufte Versicherungsvertrag wird so behandelt, als ware er in
diese Schadenfreiheitsklasse gemaf Nr. 16 eingestuft worden.

Beim Gothaer AutoMobil-Tarif erfolgt abweichend von Nr. 21 Abs. 1 Il Ziffer 1 die Rickstufung in der Fahr-
zeugvollversicherung

Riickstufung im Schadenfall

SF 25 SF23 SF10 SF1 M

Der sich auf Grund des Schadenverlaufes in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und Fahrzeugvollversicherung
ergebende Beitragssatz wird mit Beginn der ndchsten Versicherungsperiode wirksam.

Die neue Einstufung auf Grund des Schadenverlaufes wird dem Versicherungsnehmer mit der Beitragsrech-
nung bekanntgegeben.

Eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes im Sinne dieser Tarifbestimmungen liegt vor
1. in den Fallen der Ruheversicherung nach § 5 AKB-Privat,

2. bei Saisonkennzeichen fiir die Zeit auBerhalb der Saison (§ 5a AKB-Privat),

3. beiBeendigung des Versicherungsvertrages,

4. bei riickwirkendem Wegfall des Versicherungsvertrages,

5. beiVerduBerung (§ 6 I. AKB-Privat) oder Wagniswegfall (§ 6 Il. AKB-Privat).

Bei Wehr- und Zivildienstpflichtigen gilt die Dauer der Dienstzeit, bei Entwicklungshelfern, sofern die Voraus-
setzungen des § 13 b Abs. 3 des Wehrpflichtgesetzes oder des § 14 a Abs. 3 des Gesetzes iiber den Zivil-
dienst der Kriegsdienstverweigerer gegeben sind, der Entwicklungsdienst bis zur Dauer von zwei Jahren nicht
als Unterbrechung des Versicherungsschutzes.

(1) War der Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und Fahrzeugvollversicherung nicht langer
als 6 Monate unterbrochen, so wird der Versicherungsvertrag in die Schadenfreiheitsklasse oder Scha-
denklasse eingestuft, in die er bei Fortdauer des Versicherungsschutzes eingestuft worden ware. Nr. 16
Abs. 6 bleibt unberiihrt.

(2) Dauerte die Unterbrechung ldnger

a) als 6 Monate, aber nicht mehr als sieben Jahre, bleibt der Versicherungsvertrag in der Schadenfrei-
heitsklasse oder Schadenklasse, die vor der Unterbrechung galt;

b) als 7 Jahre, wird der Versicherungsvertrag nach Nr. 16 Abs. 7 eingestuft.

(3) Nr. 21 bleibt unberiihrt. Sofern neben einer Riickstufung auf Grund einer Unterbrechung von mehr als
sieben Jahren gleichzeitig eine Riickstufung auf Grund einer Schadenmeldung zu erfolgen hat, so ist
zunéachst die Rickstufung auf Grund des Schadens, danach die Riickstufung auf Grund der Unterbre-
chung vorzunehmen.
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25b.

Einstufung des Versicherungs-
vertrages in dem der Beendi-
gung der Unterbrechung des Ver-
sicherungsschutzes folgenden
Kalenderjahr

26.
Fahrzeugwechsel
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5)

Der Versicherungsvertrag wird im Folgejahr in die ndchsthohere Schadenfreiheitsklasse eingestuft,
wenn im Kalenderjahr der Beendigung der Unterbrechung des Versicherungsschutzes fiir mindestens
6 Monate schadenfrei Versicherungsschutz bestanden hat.

Nr. 21 bleibt unberiihrt.

Versichert der Versicherungsnehmer in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- oder Fahrzeugvollversicherung nach
VerduBerung des Fahrzeugs oder Wegfall des Wagnisses (§ 6 AKB-Privat) anstelle des ausgeschiedenen
Fahrzeugs ein anderes Fahrzeug (Ersatzfahrzeug), so richtet sich die Einstufung des Versicherungsver-
trages fiir das Ersatzfahrzeug nach der Anzahl der schadenfreien Jahre, die sich zum Zeitpunkt des Fahr-
zeugwechsels aus dem Rabattgrundjahr ergeben, ggf. nach der Klasse 0 oder der Schadenklasse des fiir
das ausgeschiedene Fahrzeug bestehenden Vertrages. Rabattgrundjahr ist das erste nach Maf3gabe der
Nrn. 16, 18, 19, 21 und 25 als schadenfrei geltende Kalenderjahr. Liegt dem Vertrag fiir das ausgeschie-
dene Fahrzeug nach Nr. 17 eine verbesserte Schadenfreiheitsklasse zu Grunde, so wird dem Versiche-
rungsvertrag fiir das Ersatzfahrzeug die verbesserte Schadenfreiheitsklasse zu Grunde gelegt, sofern die
Voraussetzungen der Nr. 17 erfiillt sind. Liegt der Versicherungsbeginn fiir das Ersatzfahrzeug vor der
behdrdlichen Ab- bzw. Ummeldung des ausgeschiedenen Fahrzeugs (Uberlappung), gilt fiir die Einstu-
fung der Versicherungsvertrage zusatzlich Nr. 26 a. Diese Grundsatze gelten nicht, wenn es sich bei dem
ausgeschiedenen Fahrzeug um

ein Fahrzeug, das ein Versicherungskennzeichen fiihren muss,
einen Anhdnger, Auflieger und Wechselaufbau jeder Art,

ein Wagnis des Kraftfahrzeug-Handels- und -Handwerks,

ein Wagnis der Kraftfahrzeughersteller,

ein Kraftfahrzeug, das ein Ausfuhrkennzeichen fiihrt,

ein Selbstfahrervermietfahrzeug,

N e WwND R

. eine selbstfahrende Arbeitsmaschine
handelt.

Die Satze 1 und 3 gelten entsprechend, wenn derselbe Versicherungsnehmer fiir zwei Fahrzeuge Ver-
sicherungsvertrdge abgeschlossen hat, von denen jeweils einer entsprechend § 5 AKB-Privat ruht. Han-
delt es sich bei einem der beiden Fahrzeuge nicht um ein Fahrzeug im Sinne dieser Tarifbestimmungen,
so finden die dem Vertrag fiir dieses Fahrzeug zu Grunde liegenden entsprechenden Tarifbestimmungen
Anwendung.

Ist in den Féllen des Absatz 1 fiir das ausgeschiedene Fahrzeug die Beriicksichtigung der Dauer der
Schadenfreiheit und der Anzahl der Schaden nicht vorgesehen, so wird das Ersatzfahrzeug in die Scha-
denfreiheitsklasse oder Schadenklasse eingestuft, die das ausgeschiedene Fahrzeug bei Anwendung
der Nrn. 16, 18, 19, 21 und 25 erreicht hatte, wenn diese Bestimmungen fiir das Ersatzfahrzeug anzu-
wenden sind.

Gelten flir das ausgeschiedene Fahrzeug und das Ersatzfahrzeug unterschiedliche Staffeln der Beitrags-
satze (Nr. 20), so wird der Versicherungsvertrag auf Grund der sich zum Zeitpunkt des Fahrzeugwechsels
aus dem Rabattgrundjahr des Vertrages fiir das ausgeschiedene Fahrzeug ergebenden Anzahl der scha-
denfreien Jahre in die fiir das Ersatzfahrzeug geltende Staffel eingestuft. Schaden und Unterbrechungen,
die sich zum Zeitpunkt des Fahrzeugwechsels noch nicht auf die Einstufung des ausgeschiedenen Fahr-
zeugs ausgewirkt haben, werden in der fiir das Ersatzfahrzeug geltenden Staffel beriicksichtigt. Dies gilt
auch, wenn das ausgeschiedene Fahrzeug unter den Geltungs- und Anwendungsbereich anderer Tarifbe-
stimmungen fillt (TB-Gewerbe, TB-PKW).

Wird das ausgeschiedene Fahrzeug nicht ersetzt, kann der Versicherungsnehmer beanspruchen, dass
ein anderer auf seinen Namen lautender Versicherungsvertrag nach Magabe der Absatze 1 und 3 ein-
gestuft wird, wenn er glaubhaft macht, dass die Anrechnung des Schadenverlaufs des beendeten Vertra-
ges auf den fortbestehenden Versicherungsvertrag gerechtfertigt ist. Zur Glaubhaftmachung gehort ins-
besondere eine schriftliche Erklarung des Versicherungsnehmers, dass das ausgeschiedene und das
verbleibende Fahrzeug tiberwiegend von demselben Personenkreis gefiihrt wurde. Eine Einstufung nach
Satz 1 ist ausgeschlossen, wenn der beendete Vertrag sich in einer um mehr als 20 %-Punkte besseren
Schadenfreiheitsklasse oder Schadenklasse befindet als der fortbestehende Versicherungsvertrag, es
sei denn, der fortbestehende Versicherungsvertrag war seit Beginn oder — bei mehr als zweijdahrigem
Bestehen — mindestens in den letzten beiden Jahren schadenfrei.

Bestand fiir das ausgeschiedene Fahrzeug eine Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und Fahrzeugvollversicherung
und gilt dieser Versicherungsumfang auch bei dem fortbestehenden Vertrag, ist nur eine gleichzeitige
gemeinsame Anrechnung in beiden Versicherungsarten moglich. Hat fiir das ausgeschiedene Fahrzeug
neben einer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ein sonstiger Vertrag bestanden, der Versicherungs-
schutz mindestens in dem in § 12 Abs. 1 II. f) und g) AKB-Privat bezeichneten Umfang gewahrt, wiahrend
dem fortbestehenden Vertrag eine Fahrzeugvollversicherung zu Grunde liegt, gilt Satz 4 entsprechend.

Versichert der Versicherungsnehmer ohne VerdauBerung des Fahrzeugs oder Wegfall des Wagnisses

(§ 6 AKB-Privat) ein weiteres Fahrzeug im Sinne dieser Tarifbestimmungen, so gelten die Absétze 1 und
3 flir die Einstufung des Versicherungsvertrages des weiteren Fahrzeugs entsprechend, sofern der Versi-
cherungsnehmer glaubhaft macht, dass die Anrechnung des Schadenverlaufs des Vertrags des zuerst
versicherten Fahrzeugs auf den Versicherungsvertrag des weiteren Fahrzeugs gerechtfertigt ist. Zur
Glaubhaftmachung gehort insbesondere eine schriftliche Erklarung des Versicherungsnehmers, dass das
weitere Fahrzeug tiberwiegend von demselben Personenkreis gefiihrt wird, der das zuerst versicherte
Fahrzeug gefiihrt hat. Eine Anrechnung der einem Vertrag nach Nr. 17 zugeordneten, verbesserten Scha-
denfreiheitsklasse ist jedoch ausgeschlossen (Nr. 17 Abs. 2).
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Besteht fiir das zuerst versicherte Fahrzeug eine Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und Fahrzeugvollversicherung
und gilt dieser Versicherungsumfang auch bei dem Vertrag fiir das neu hinzukommende Fahrzeug, ist
nur eine gleichzeitige gemeinsame Anrechnung in beiden Versicherungsarten moglich. Hat fiir das zuerst
versicherte Fahrzeug neben einer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ein sonstiger Vertrag bestanden,
der Versicherungsschutz mindestens in dem in § 12 Abs. 1 II. f) und g) AKB-Privat bezeichneten Umfang
gewdhrt, und wird fiir das neu hinzukommende Fahrzeug eine Fahrzeugvollversicherung abgeschlossen,
gilt Satz 3 entsprechend. Der Versicherungsvertrag fiir das zuerst versicherte Fahrzeug wird wie ein erst-
malig abgeschlossener behandelt. Nr. 16 Abs. 7 und Nr. 17 bleiben unberiihrt.

Der VerauBerung oder dem Wegfall des Wagnisses steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die
Fahrzeugvollversicherung fiir ein Fahrzeug aufgibt.

Versichert der Versicherungsnehmer nach VerduRerung des Fahrzeugs oder Wegfall des Wagnisses

(§ 6 AKB-Privat) anstelle des ausgeschiedenen Fahrzeugs ein anderes Fahrzeug im Sinne dieser Tarifbe-
stimmungen (Ersatzfahrzeug), so kann der Versicherungsnehmer beanspruchen, dass der Schadenfrei-
heitsrabatt zwischen einem bereits bei der Gothaer Allgemeine Versicherung AG bestehenden Vertrag
und dem Vertrag flir das Ersatzfahrzeug getauscht wird. Der Versicherungsnehmer muss jedoch glaub-
haft machen, dass die Anrechnung des Schadenverlaufs des Vertrags des jeweils anderen versicherten
Fahrzeugs gerechtfertigt ist. Zur Glaubhaftmachung gehort insbesondere eine schriftliche Erkldarung des
Versicherungsnehmers, dass die Fahrzeuge tiberwiegend von demselben Personenkreis gefiihrt werden.

Ein Tausch nach Satz 1 und 2 ist ausgeschlossen, wenn zwischen den Schadenfreiheitsrabatten der
jeweiligen Versicherungsart eine Differenz von mehr als 20 %-Punkten besteht, es sei denn, es besteht
seit Beginn oder — bei mehr als zweijahrigem Bestehen — mindestens in den letzten beiden Jahren
Schadenfreiheit beider Vertrage.

Besteht fiir das bereits bei der Gothaer Allgemeine Versicherung AG versicherte Fahrzeug eine Kraftfahr-
zeug-Haftpflicht- und Fahrzeugvollversicherung und gilt dieser Versicherungsumfang auch fiir das ausge-
schiedene Fahrzeug und/oder fiir das Ersatzfahrzeug, so ist jeweils nur eine gleichzeitige gemeinsame
Anrechnung in beiden Versicherungsarten moglich.

Ein Tausch mit der einem Vertrag nach Nr. 17 zugeordneten, verbesserten Schadenfreiheitsklasse ist
ebenfalls ausgeschlossen (Nr. 17 Abs. 2).

Als Anfang des Uberlappungszeitraums gilt der Versicherungsbeginn fiir das Ersatzfahrzeug im Sinne
von Nr. 26 Abs. 1 Satz 1. Als Ende des Uberlappungszeitraums gilt die behérdliche Ab- bzw. Ummeldung
des ausscheidenden Fahrzeugs.

Betrigt der Uberlappungszeitraum nicht mehr als 60 Tage, ist der Vertrag fiir das Ersatzfahrzeug entwe-
der am Anfang oder am Ende des Uberlappungszeitraums nach MaBgabe von Nr. 26 Abs. 1 und 3 einzu-
stufen. Der Versicherungsnehmer hat in so weit ein Wahlrecht. Nr. 26 Abs. 7 bleibt unberiihrt.

Bestehen die Vertrage fiir das ausscheidende und das Ersatzfahrzeug bei der Gothaer Allgemeine Versi-
cherung AG und macht der Versicherungsnehmer keine anderen Angaben, gilt folgendes:

1. Handelt es sich bei beiden Fahrzeugen um Personenkraftwagen im Sinne von Nr. 2 Absatz 2, richtet
sich die Einstufung des Vertrages fiir das ausscheidende Fahrzeug ab Beginn der Uberlappung nach
Nr. 17 Absatz 2 Ziff. 1 (Zweitwagenbonus). Der Vertrag fiir das Ersatzfahrzeug wird ab diesem Zeit-
punkt gemafl Nr. 26 Absatz 1 bis 3 eingestuft.

2. Handelt es sich bei dem ausscheidenden oder dem Ersatzfahrzeug um einen Personenkraftwagen
im Sinne von Nr. 2 Absatz 2 und beim jeweils anderen Fahrzeug um ein Kraftrad gemaf Nr. 1 Abs.
1c oder ein Campingfahrzeug, erfolgt die Einstufung des Vertrages fiir das Kraftrad oder Camping-
fahrzeug fiir die Dauer der Uberlappung nach Nr. 16 Absatz 7 Ziff. 1. Der Vertrag

a) fiir den als Ersatzfahrzeug geltenden Personenkraftwagen wird ab Beginn des Uberlappungszeit-
raums,

b) fiir das als Ersatzfahrzeug geltende Kraftrad oder Campingfahrzeug wird zum Ende des Uberlap-
pungszeitraums

gemaf} Nr. 26 Absatz 1 bis 3 eingestuft.

3. Handelt es sich sowohl beim ausscheidenden als auch beim Ersatzfahrzeug um ein Kraftrad gemaf3
Nr. 1 Absatz 1c oder Campingfahrzeug, erfolgt die Einstufung des Vertrages fiir das ausscheidende
Fahrzeug ab Beginn der Uberlappung nach Nr. 16 Absatz 7, Ziffer 1. Der Vertrag fiir das Ersatzfahr-
zeug wird ab diesem Zeitpunkt gemé&fl Nr. 26 Absatz 1 bis 3 eingestuft.

4. Handelt es sich bei dem ausscheidenden oder dem Ersatzfahrzeug um einen Personenkraftwagen
im Sinne von Nr. 2 Absatz 2, ein Kraftrad gemaf Nr. 2 Absatz 1c oder ein Campingfahrzeug und
beim jeweils anderen Fahrzeug um ein sonstiges Fahrzeug, erfolgt die Einstufung des Vertrages fiir
dieses Fahrzeug fiir die Dauer der Uberlappung nach Klasse 0. Der Vertrag

a) firden als Ersatzfahrzeug geltenden Personenkraftwagen bzw. das als Ersatzfahrzeug geltende
Kraftrad oder Campingfahrzeug wird ab Beginn des Uberlappungszeitraums,

b) fiir das als Ersatzfahrzeug geltende sonstige Fahrzeug wird zum Ende des Uberlappungszeit-
raums,

gemaf Nr. 26 Absatz 1 bis 3 eingestuft.

5. Handelt es sich bei dem ausscheidenden und dem Ersatzfahrzeug um ein sonstiges Fahrzeug,
erfolgt die Einstufung des Vertrages fiir das ausscheidende Fahrzeug ab Beginn der Uberlappung
nach Klasse 0. Der Vertrag fiir das Ersatzfahrzeug wird ab Beginn des Uberlappungszeitraums
gemaf Nr. 26 Absatz 1 bis 3 eingestuft.
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Der Beitrag fiir das ausscheidende Fahrzeug berechnet sich auf der Grundlage des Beitragssatzes,
der sich nach Einstufung dieses Vertrages gemaf Ziffer 1 bis 4 aus den fiir diesen Vertrag vereinbar-
ten Tarifbestimmungen ergibt.

(3) Betrégt der Uberlappungszeitraum mehr als 60 Tage, finden Nr. 26 Abs. 4 und 5 entsprechend
Anwendung.

Der Versicherer ist berechtigt, bei Beendigung eines Kraftfahrzeug-Haftpflicht- oder Fahrzeugvollver-
sicherungsvertrages jeweils eine Bescheinigung tiber diejenigen Daten, die fiir die jeweilige Einstufung
anhand des Schadenfreiheitsrabattsystems des Nachversicherers erforderlich sind, auszustellen, soweit
ihm dies moglich und zumutbar ist, und diese dem Nachversicherer auf dessen Anfrage zu tibermitteln.
Daten im Sinne von Satz 1 sind insbesondere:

1. die Fahrzeugklasse (bzw. Fahrzeugart) und der Verwendungszweck,

2. derBeginn und das Ende des Vertrages,

3. der erreichte Schadenfreiheitsrabattstatus, ausgedriickt durch das Rabattgrundjahr,

4

die Anzahl der Schdden und Unterbrechungen, die sich noch nicht auf den Schadenfreiheitsrabatt-
status ausgewirkt haben,

(%2l

falls vom Nachversicherer gefordert, auch die tbrigen in § 5 Abs. 7 PflVersG genannten Daten,

ob dem Versicherungsnehmer bzw. ob und gegebenenfalls an welchen Nachversicherer bereits eine
Versichererwechselbescheinigung ausgegeben wurde.

Mit der Ubermittlung der in Ziffer 1 — 6 genannten Daten gilt die Verpflichtung des Versicherers nach § 5
Abs. 7 PflVersG als erfiillt; es sei denn, der Versicherungsnehmer verlangt die in § 5 Abs. 7 PflVersG
genannte Bescheinigung.

Der Versicherer ist berechtigt, bei Beginn des Vertrages die unter Absatz 1 genannten Daten beim Vorver-
sicherer abzufragen. An die Stelle einer Fahrzeugvollversicherung kann hierbei ein sonstiger Vertrag, der
Versicherungsschutz mindestens in dem in § 12 Abs. 1 II. f) und g) AKB-Privat bezeichneten Umfang
gewadhrt, treten.

Hat der Versicherungsnehmer das Versicherungsunternehmen gewechselt, so werden Dauer und Schaden-
freiheit des bisherigen Kraftfahrzeug-Haftpflicht- oder Fahrzeugvollversicherungsvertrages sowie die Anzahl
der Schaden beriicksichtigt, wenn diese durch eine Bescheinigung des bisherigen Versicherungsunterneh-
mens nach Ma3gabe von Nr. 27 a nachgewiesen werden. Bestand beim Vorversicherer keine Fahrzeugvoll-
versicherung, sondern ein sonstiger Versicherungsvertrag, der Versicherungsschutz mindestens in dem in

§ 12 Abs. 1 II. f) und g) AKB-Privat bezeichneten Umfang gewahrt, so wird dies statt einer Fahrzeugvollversi-
cherung nach Satz 1 beriicksichtigt.

Satz 1 und 2 gelten grundsatzlich nur, wenn die Vorversicherung bei einem Versicherungsunternehmen mit
Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA (Vollmitglied) bestanden hat.

6y

Die Einstufung eines Versicherungsvertrages in eine Schadenfreiheitsklasse kann sich nach der Dauer
der Schadenfreiheit und der Anzahl der Schaden des Versicherungsvertrages eines Dritten richten, wenn

1. der Dritte schriftlich erklart, dass er seinen Anspruch auf Beriicksichtigung des bisherigen Schaden-
verlaufs seines Vertrags zugunsten des Versicherungsnehmers aufgibt und

2. der Versicherungsnehmer glaubhaft macht, dass die Anrechnung dieses Schadenverlaufs auf seinen
Versicherungsvertrag gerechtfertigt ist und

3. das Fahrzeug des Dritten nicht unter den Ausschlusskatalog von Nr. 26 Abs. 1 Satz 1 fallt und
4a. der Versicherungsnehmer und der Dritte Ehegatten sind oder

4b. der Versicherungsnehmer und der Dritte in einem Verwandtschaftsverhiltnis ersten Grades stehen
oder

4c¢. der Versicherungsnehmer und der Dritte als Lebensgefdhrten in hduslicher Gemeinschaft leben oder
4d. wenn es sich bei dem Dritten um eine juristische Person handelt.

Der Vertrag des Dritten wird wie ein erstmalig abgeschlossener behandelt; Nr. 16 Abs. 7 und Nr. 17 blei-
ben unberiihrt.

Eine Einstufung in die dem Vertrag des Dritten nach Nr. 17 zugeordnete, verbesserte Schadenfreiheits-
klasse ist jedoch ausgeschlossen (Nr. 17 Abs. 2).



(2) Anrechenbar sind die Dauer der Schadenfreiheit und die Anzahl der Schidden des Vertrags des Dritten
fiir den Zeitraum, in dem der Versicherungsnehmer das Fahrzeug nicht nur gelegentlich gefahren hatte,
langstens jedoch fiir die Dauer der ununterbrochenen hduslichen Gemeinschaft, der standesamtlichen
Ehe oder des verwandtschaftlichen Verhdltnisses oder der ununterbrochenen Betriebszugehérigkeit;
Nr. 26 Abs. 1 bis 3 und Abs. 6 ist anzuwenden. Satz 1 gilt nicht, wenn es sich bei dem Fahrzeug um
ein(e/en)

1. Fahrzeug, das ein Versicherungskennzeichen fiihren muss,
2. Sonderfahrzeug jeder Art, ausgenommen Krankenwagen,

3. Elektrofahrzeug, das nicht als Personenkraftwagen im Sinne dieser Tarifbestimmungen (Nr. 1 und
Nr. 2) zugelassen ist,

4. Anhdnger, Auflieger und Wechselaufbau jeder Art,

5. Wagnis des Kraftfahrzeug-Handels und -Handwerks,

6. Wagnis der Kraftfahrzeughersteller,

7. Kraftfahrzeug, das ein Ausfuhrkennzeichen fiihrt,

8. Kraftfahrzeug, das ein amtlich abgestempeltes rotes Kennzeichen bzw. ein Kurzzeitkennzeichen
fuhrt,

9. Selbstfahrervermietfahrzeug

handelt.

(3) Absatz 1 Ziffer 1 gilt nicht, wenn der Dritte verstorben ist. Eine Anrechnung der Schadenfreiheit aus dem
Vertrag des verstorbenen Dritten ist ausgeschlossen, wenn der Tod zum Zeitpunkt der Geltendmachung
der Anrechnung langer als zwdlf Monate zuriickliegt.

(4) Der Zeitpunkt, auf den bei der Beriicksichtigung des Schadenverlaufs des Vertrags des Dritten abzustel-
len ist, wird bestimmt durch die Aufhebung der Vereinbarung, auf Grund derer die Benutzung des Fahr-
zeugs des Dritten durch den Versicherungsnehmer erfolgte. Liegt dieser Zeitpunkt bei der Geltend-
machung der Anrechnung mehr als 6 Monate zuriick, ist die Anrechnung ausgeschlossen; ein Zeitraum
bis zu 6 Monaten gilt als schadenfrei. Wird die Vereinbarung nicht aufgehoben, ist der maigebliche
Zeitpunkt die Einstufung des Versicherungsvertrags.

(5) Zur Glaubhaftmachung nach Absatz 1 Ziffer 2 gehdren insbesondere

1. eine schriftliche Erklarung des Versicherungsnehmers und des Dritten, dass der Versicherungsneh-
mer wahrend des entsprechenden Zeitraums das Fahrzeug des Dritten nicht nur gelegentlich gefah-
ren hat. Ist der Dritte verstorben, hat der Versicherungsnehmer die Erklarung allein abzugeben. Ist
der Dritte der Ehegatte des Versicherungsnehmers, kann die Erklarung entfallen;

2. der Nachweis, dass der Versicherungsnehmer wahrend des entsprechenden Zeitraums ununterbro-
chen eine giiltige Fahrerlaubnis besessen hat. Der Nachweis ist durch Vorlage des Originals und Ein-
reichung einer Fotokopie des Fiihrerscheins zu fiihren. Das Versicherungsunternehmen kann den
Nachweis verlangen, dass weder ein Fahrverbot gegen ihn verhdngt worden ist noch die Eintragun-
gen im Verkehrszentralregister einen Stand von mehr als 9 Punkten ergeben.

(6) Bestand/besteht im Versicherungsvertrag des Dritten eine Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und Fahrzeugvoll-
versicherung und gilt dieser Versicherungsumfang auch bei dem Versicherungsvertrag des Versiche-
rungsnehmers, ist nur eine gleichzeitige Anrechnung in beiden Versicherungsarten moglich.
Bestand/besteht im Vertrag des Dritten keine Fahrzeugvollversicherung, sondern ein sonstiger Vertrag,
der Versicherungsschutz mindestens in dem in § 12 Abs. 1 Il. f) und g) AKB-Privat bezeichneten Umfang
gewdhrt, so wird dies statt einer Fahrzeugvollversicherung nach Satz 1 beriicksichtigt.

(7) Das Versicherungsunternehmen kann Nachweise {iber das Vorliegen der Voraussetzungen zur Rabatt-
Ubertragung und den Zeitraum der Nutzung des Fahrzeuges des Dritten verlangen. Erbringt der Versiche-
rungsnehmer die geforderten Nachweise nicht, ist eine Einstufung nach Absatz 1 ausgeschlossen; Ab-
satz 5 bleibt unberiihrt.

29. (1) Beivoriibergehender Stilllegung eines versicherten Fahrzeuges wird wahrend der Dauer der Nichtbenut-

Ruheversicherung zung, langstens jedoch fiir 18 Monate, beitragsfrei Versicherungsschutz im Rahmen des § 5 AKB-Privat
gewdhrt, wenn die in § 5 Abs. 1 AKB-Privat genannten Voraussetzungen erfiillt sind. Die bereits geleiste-
ten Beitragsanteile, die auf die Zeit der Ruhe entfallen, werden bei Beendigung der Ruheversicherung
verrechnet.

(2) Die Bestimmungen fiir die Ruheversicherung gelten nicht fiir Wohnwagenanhénger.

30. Soweit nicht in diesen Tarifbestimmungen Abweichendes vereinbart ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Anwendung gesetzlicher
Vorschriften
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Versicherungen kdnnen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
erfiillen. Nur so lassen sich Vertragsverhaltnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet
die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbrauchlichen Handlungen als die bis-
herigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wurde
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulés-
sig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung
eines Vertragsverhdltnisses oder vertragsahnlichen Vertrauensverhaltnisses geschieht oder soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwiirdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-
zung lberwiegt.

Unabhdngig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwdgung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist in lhren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklarung nach
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt iber die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch — auBBer in der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung — schon mit Ablehnung des Antrags oder
durch lhren jederzeit moglichen Widerruf.

Wird die Einwilligungserkldarung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklarung kann
eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuldssigen Rahmen wie in der Vorbemer-
kung beschrieben erfolgen.

Daneben setzt auch die Ubermittlung von Daten, die wie beispielsweise bei einem Arzt, einem Berufsge-
heimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten.

Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele fiir die Datenverarbeitung und Datennutzung
nennen.

Wir speichern Daten, die fiir den Versicherungsvertrag notwendig sind.

Das sind zundchst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechni-
sche Daten wie z.B. Versicherungsnummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Bei-
trag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sach-
verstdndigen oder eines Arztes, gefiihrt (Vertragsdaten).

Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend der Vertragsart Angaben zum Schaden und ggf.
auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfahigkeit, die Feststellung
Ihrer Reparaturwerkstatt iiber einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir wie alle Versicherer stets auf einen Ausgleich der von
uns {ibernommenen Risiken. Deshalb geben wir in vielen Fallen einen Teil der Risiken an Riickversicherer im
In- und Ausland ab. Diese Riickversicherer benétigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Riickversicherer bei der Risiko- und Scha-
denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafiir erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung gestellt.

In einigen Féllen bedienen sich die Riickversicherer weiterer Riickversicherer, denen ebenfalls entspre-
chende Daten {ibergeben werden.

Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widerspriiche in den Angaben des Versicherten auf-
zukldren oder um Liicken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schlielen, kann es erforder-
lich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskiinfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Féllen (JllllDoppelversicherungen, MM gesetzlicher Forde-
rungsiibergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie z.B. Name und Anschrift, Kfz-Kenn-
zeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhéhe und
Schadentag.

Bei Priifung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren
Aufklarung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zustandi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versiche-
rer zu beantworten.

Dazu bestehen bei den Fachverbdnden zentrale Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen
gefiihrt.
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5.
Datenverarbeitung inner- und
auBlerhalb der Unternehmens-

gruppe

Solche Hinweissysteme gibt es z.B. beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. und
dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nut-
zung erfolgen lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden diirfen, also nur soweit
bestimmte Voraussetzungen erfiillt sind.

Beispiele:
Kfz-Versicherer:

Registrierung von auffdlligen Schadenfallen, Kfz-Diebstdhlen sowie von Personen, bei denen der Verdacht
des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklarung und -verhiitung.
Lebensversicherer/Krankenversicherer:

Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
e aus versicherungsmedizinischen Griinden,

e auf Grund der Auskiinfte anderer Versicherer,

e wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Riicktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Vertrages
seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschlage.

Zweck: Risikopriifung.

Unfallversicherer:

Meldung bei

e erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,

e Leistungsablehnung wegen vorsétzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortauschung
eines Unfalls oder von Unfallfolgen,

e auflerordentlicher Kiindigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf
Leistung.

Zweck: Risikopriifung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Sachversicherer:

Aufnahme von Schdden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf Grund des Verdachts des
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekiindigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind.
Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklarung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer:

Aufnahme von auffilligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfallen, insbesondere in der
Reisegepdck-Versicherung.

Zweck: Schadenaufkldarung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Kranken-, Lebens- und Sachversi-
cherung) durch rechtlich selbststandige Unternehmen betrieben.

Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu kénnen, arbeiten die Unternehmen
hdufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-
siert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. |hre Adresse nur einmal gespeichert, auch
wenn Sie Vertrdge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschliefien; auch lhre Versicherungsnum-
mer, die Art der Vertrage, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung gefiihrt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste-
hende Vertrage) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post
immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zustandige Partner genannt werden.
Auch Geldeingdnge konnen so in Zweifelsfédllen ohne Riickfragen korrekt verbucht werden. Im Rahmen der
dem Bundesaufsichtsamt fiir das Finanzwesen vorgelegten oder von ihm genehmigten Funktionsausgliede-
rungen kann diese zentrale Datensammlung auch durch besonders auf die Einhaltung der Schweigepflicht
und des Datenschutzes verpflichtete Dritte erfolgen.

Die iibrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsun-
ternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unter-
nehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von ,,Datentibermittlung®, bei der die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten — wie z.B. Gesundheits- oder
Bonitdtsdaten — bleiben dagegen unter ausschlieBlicher Verfligung des jeweiligen Unternehmens.

Unserem Konzern gehdren derzeit folgende Unternehmen an:

e Gothaer Versicherungsbank VVaG, Kéln

e Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Kéln

e Gothaer Lebensversicherung AG, Gottingen

e Gothaer Krankenversicherung AG, Kéln

e Asstel Lebensversicherung AG, Koln

e Gothaer Asset Management AG, Gottingen

e Asstel Krankenversicherung AG, Kéln

e Asstel Sachversicherung AG, Koln

e Car Garantie Versicherung AG, Koln
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Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreu-
ung der Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparvertrage, Kapitalanlagen, Immobi-
lien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften auBerhalb der
Gruppe zusammen, wobei die Zusammenarbeit in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte
und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden besteht. Zurzeit kooperieren wir mit:

e Aachener Bausparkasse AG, Aachen
® Bankgesellschaft Berlin AG
© ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Kéln

In lhren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer
Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut,
der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berdt. Vermittler in diesem Sinne
sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften (sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei
Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften
u.a.).

Um seine Aufgaben ordnungsgemaf erfiillen zu kénnen, erhélt der Vermittler von uns die fiir Ihre Betreuung
und Beratung notwendigen Angaben aus lhren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind beispiels-
weise Versicherungsnummer, Beitrage, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-
rungsfalle und Hohe von Versicherungsleistungen (sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben tiber
andere Finanzdienstleistungen wie z.B. Abschluss und Stand lhres Bausparvertrages). In der Personenversi-
cherung konnen ausschlieBlich zum Zweck von Vertragsanpassungen an den zustandigen Vermittler auch
Gesundheitsdaten tibermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Bera-
tung und Betreuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler iiber Anderungen von kundenrelevan-
ten Daten. Jeder Vermittler ist vertraglich und gesetzlich dazu verpflichtet, die Bestimmungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes und seine besondere Schweigepflicht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu
beachten.

Wir teilen Ihnen den Vermittler, der fiir Ihre Betreuung zustandig ist, mit. Wenn seine Tatigkeit fiir uns endet,
regeln wir lhre Betreuung neu und informieren Sie dariiber.

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwdhnten Wider-
spruchsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Loschung lhrer gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskiinfte oder Erlduterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung,
Sperrung oder Léschung wegen der beim Riickversicherer gespeicherten Daten stets an uns.
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